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In diesem Dokument wird aus Griinden der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwen-
det. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitdten werden dabei ausdriicklich mitgemeint, so-
weit es fiir die Aussage erforderlich ist.
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1.2

Naturschutzrechtliche Erlaubnisse, Ausnahmen und Befreiungen

Grundlage und Einordnung der Antrage

Inhalt von Teil K5 ist die ausfihrliche Prifung auf Eintreten von Verbotstatbestanden nach Lan-
desNatSchG oder §§ 23 bis 30 BNatSchG sowie die Stellung der erforderlichen Antrdage nach
BNatSchG fiir den Teilabschnitt Erdkabel. Die Ergebnisse der Priifung der Verbotstatbestdande nach
LandesNatSchG oder BNatSchG werden im LBP zusammengefasst (vgl. Teil I). Die detaillierte Prifung
arten- und gebietsschutzrechtlicher Verbotstatbestdnde erfolgt in weiteren Unterlagen (Teil H AFB
flir § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG und Teil G Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung fir § 34 Abs. 2
BNatSchG).

Die Prifung auf Eintreten von Verbotstatbestdanden nach LandesNatSchG und BNatSchG in Teil K5
umfasst damit auch Félle, in denen sich im Ergebnis herausstellt, dass keine Verbotstatbestdnde
erflllt sind und daher keine Ausnahme/Befreiung erforderlich ist. Fille, die einer Ausnahme/Befrei-
ung von einem landesrechtlichen Verbot oder einer Erlaubnis nach Landesrecht bedirfen, werden
mit Bezug zur landesrechtlichen Regelung unter der entsprechenden Schutzgebietskategorie (Kap.
1.5 oder 1.6) aufgefihrt.

Juristische Hinweise:

Eine Befreiung nach § 67 BNatSchG erfordert — liber die im Gesetz geregelten Tatbestandsmerkmale
hinaus —, dass die Befreiungssituation einen so nicht vorgesehenen und deshalb singuldren Einzelfall
erfasst, der sich vom gesetzlich geregelten Tatbestand durch das Merkmal der Atypik abhebt (OVG
Berlin-Brandenburg, NVwZ-RR 2013, 96). Bei Erfordernis wird im Folgenden im Einzelfall auf die Aty-
pik eingegangen.

Neben einer Befreiung nach § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG (lberwiegendes 6ffentliches Inte-
resse) besteht die grundsatzliche Moéglichkeit einer Befreiung nach § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG
(unzumutbare Belastung). Bei den vorliegenden Vorhaben wird im Regelfall jedoch der Befreiungs-
grund Nr. 1 einschlagig sein.

Antragsiibergreifende Angaben zu den Vorhaben

Der SuedOstLink (SOL) ist ein Netzausbauprojekt des Stromiibertragungsnetzes. Es besteht aus den
Vorhaben Nr. 5 sowie dem Vorhaben Nr. 5a gemall Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG). Beide Vorha-
ben sind Leitungen zur Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragung und werden mit einem Erdkabel-
vorrang geplant.

Das Vorhaben Nr. 5 verldauft von Wolmirstedt bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt bis Isar in Bayern.
Das Vorhaben Nr. 5a ist eine Verbindung vom Netzverkniipfungspunkt Klein Rogahn/Stralen-
dorf/Warsow/Holthusen/Schossin in Mecklenburg-Vorpommern lber den Landkreis Bérde bis zum
Netzverknipfungspunkt Isar in Bayern. Vom Landkreis Boérde bis Isar erfolgt in raumlicher Ndhe eine
gemeinsame Verlegung beider Vorhaben.

Der Planfeststellungsabschnitt Al erstreckt sich im Norden zwischen dem Umspannwerk Wol-
mirstedt und der Ortschaft Golbitz an der Landkreisgrenze der Landkreise Salzlandkreis und Saale-
kreis im Siiden. Der Teilabschnitt Erdkabel beginnt bei km 18,4 siidlich der KUS/KAS Hohe Bérde und
umfasst neben der Verlegung von DC-Erdkabeln (Gleichstrom) auch die KAS Golbitz. Konkretere Aus-
fliihrungen des Erdkabels zu den Vorhabenkomponenten, zum Bauablauf und zu spezifischen Merk-
malen der Vorhaben, die umweltrelevante Auswirkungen hervorrufen kdnnen, sind Kapitel 3 des
Teils | (Landschaftspflegerischer Begleitplan) sowie Kapitel 2.3.1 des Teils F (UVP-Bericht) zu entneh-
men. Die Beschreibungen zum Bauablauf kdnnen der Unterlage Teil C2.2 entnommen werden.
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1.5

Antragssteller

50Hertz Transmission GmbH
HeidestralRe 2
10557 Berlin

Antragsstellung

Mit dem vorliegenden Antrag werden fiir die Landschaftsschutzgebiete ,,Bodeniederung”, ,Wipper-
niederung” und ,Saale” im Landkreis Salzlandkreis gemaR der jeweiligen Schutzgebietsverordnung
Befreiungen fiir die mit dem Vorhaben einhergehenden baubedingten Beeintrachtigungen bean-
tragt (vgl. Kap. 1.5).

Dariber hinaus wird mit dieser Unterlage ein Antrag auf Ausnahme gemals § 30 Abs. 3 BNatSchG
von den Verboten fiir die betroffenen gesetzlich geschiitzten Biotope und Alleen in Sachsen-Anhalt
(vgl. Kap. 1.6) sowie zwei Antrage auf Ausnahme gemal § 61 Abs. 3 BNatSchG von dem Verbot der
Errichtung baulicher Anlagen in der Uferzone der ,,Siegrenne” sowie des ,,Graben am Feldweg” (vgl.
Kap. 1.7) gestellt.

Antrage auf Befreiung von den Ge- und Verboten der Schutzgebietsverordnungen fiir Landschafts-
schutzgebiete nach § 26 BNatSchG (Befreiung § 67 Abs. 1 BNatSchG)

In diesem Kapitel wird das Eintreten von Verbotstatbestdanden fiir durch den SuedOstLink be-
troffene Schutzgebiete gepriift sowie die Antrage auf Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG von den
Ge- und Verboten bzw. auf Erlaubnis nach den jeweiligen Schutzgebietsverordnungen fiir Land-
schaftsschutzgebiete nach § 26 BNatSchG gestellt.

GemaR § 26 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG sind Landschaftsschutzgebiete , rechtsverbindlich festge-
setzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist

— zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsféhigkeit des Naturhaushalts
oder der Regenerationsfdhigkeit und nachhaltigen Nutzungsfédhigkeit der Naturgiiter, einschlief3-
lich des Schutzes von Lebensstdtten und Lebensrdumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflan-
zenarten,

— wegen der Vielfalt, Eigenart und Schénheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung
der Landschaft oder

— wegen ihrer besonderen Bedeutung fiir die Erholung.”

In diesen sind gemal § 26 Abs. 2 BNatSchG , alle Handlungen verboten, die den Charakter des Ge-
bietes verdndern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.”

Fir Naturschutzgebiete (§23 BNatSchG), Nationalparke/Nationale Naturmonumente (§24
BNatSchG), Biospharenreservate (§ 25 BNatSchG), Naturparke (§ 27 BNatSchG), Naturdenkmaler
(§ 28 BNatSchG) und geschiitzte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) sowie fiir zwei der funf
im Untersuchungsraum der Vorzugstrasse vorkommenden Landschaftsschutzgebiete (§ 26
BNatSchG) sind im Teilabschnitt Erdkabel im Abschnitt A1 des SuedOstLink keine Befreiungen zu
beantragen.

Zum Uberblick werden in Tabelle 1 vorerst alle vom SOL betroffenen oder tangierten Schutzgebiete,
nach Schutzgebietskategorien geordnet, aufgelistet.
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15.1

15.1.1

Tabelle 1: Uberblick iiber vorhabenbedingte Beeintrichtigungen fiir geschiitzte Teile von Natur und
Landschaft (§ 23 bis 29 BNatSchG) (Teilabschnitt Erdkabel)

Landkreis Schutzgebietskategorie Schutzgebiet Trassen-km Wirkfaktor* Flache
Bezeichnung [m?]

Salzland- Landschaftsschutzgebiet Bodeniederung 58,45 bis 1-1, 2-1, 3-1 36.370

kreis § 26 BNatSchG 59,05

Salzland- Landschaftsschutzgebiet Wipperniederung 65,7 bis 65,9 | 1-1, 2-1, 3-1 440

kreis § 26 BNatSchG

Salzland- Landschaftsschutzgebiet | Saale 73,7 und 1-1,2-1,3-1 | 262.060

kreis § 26 BNatSchG 76,72

* Eine ausfiihrliche Beschreibung der Wirkfaktoren kann dem Kap. 2.3.2 des UVP-Berichtes entnommen werden (vgl. Un-
terlage Teil F).

Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,,Bodeniederung” gemaR § 26 BNatSchG

Angaben zum Schutzgebiet und zur Betroffenheit

Das durch den Landrat Bernburg am 04.12.1998 ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet ,,Bodenie-
derung” (LSG0025BBG) wird zwischen km 58,45 bis 59,05 durch die Vorzugstrasse gequert. Das
Schutzgebiet hat eine GrofSe von insgesamt ca. 780 ha, liegt im Salzlandkreis stidostlich von Lobnitz
(Bode) und umfasst den Auenbereich der Bode sowie zahlreiche Zufllisse zur Bode. Die Flachenbe-
anspruchung des SOL mit ca. 3,63 ha betragt insgesamt < 1 % der Gesamtflache des LSG. Die nach-
folgende Abbildung 1 zeigt die Lage des SOL innerhalb des LSG.

Die Querung des Landschaftsschutzgebietes erfolgt zwischen der Bode Ostlich von Lébnitz und der
Landesstralle 73 auf einer Ldnge von ca. 600 m in offener sowie in geschlossener Bauweise. Die
Gesamtlange der geschlossenen Querungen im LSG betragt dabei ca. 250 m. Durch die offene Bau-
weise entstehen vor allem die groRflachige Beanspruchung von Ackerflachen.

Die naturschutzfachlich hochwertigen Strukturen der Bodeniederung sowie der Graben im Park L6b-
nitz einschlieBlich begleitender Gehdlzstrukturen werden in geschlossener Bauweise gequert, so
dass fir diese keine Eingriffe durch den SOL entstehen.

Ersteller: FUG / AWI
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Technische Planung
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Abbildung 1: Ubersichtskarte LSG ,,Bodeniederung” (LSG0025BBG)

Schutzzweck

Das Landschaftsschutzgebiet dient als rechtsverbindlich festgesetztes Gebiet gemall § 26 BNatSchG
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 dem Zweck des besonderen Schutzes von Natur und Landschaft, insbesondere zur
Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushalts oder Nutzungsfahigkeit der Naturgiter [...], der Vielfalt, Eigenart und Schénheit des Land-
schaftsbildes sowie wegen ihrer besonderen Bedeutung fiir die Erholung.

Die Unterschutzstellung des LSG erfolgte gemaR § 1 Abs. 1 bis 3 der Verordnung tber das Land-
schaftsschutzgebiet ,,Bodeniederung” vom 04.12.1988 (nachfolgend LSG-VO genannt) aus den
nachfolgenden Zwecken:

(1) Das Landschaftsschutzgebiet umfasst die untere Bode mitsamt Ufer- und Auenbereich sowie
Teile der flach bis maRig geneigten Talhange, welche die groRraumig strukturarme Bordeland-
schaft gliedern und beleben. Neben der iberwiegenden landwirtschaftlichen Nutzung wird das
Gebiet im Auenbereich durch Altwasser, feuchte Wiesen und Gehdlzbestande gepragt, an den
verhédltnismaRig steileren Hangbereichen kommen Trockenrasen vor. Obstgehdlze finden sich
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vor allem entlang der Wege. Besondere Bedeutung besitzt das Gebiet als Element des Bio-
topverbundes zwischen den bestehenden Landschaftsschutzgebieten ,Saale” und "Bodeniede-
rung" im Landkreis Aschersleben-StaRfurt. Bode und Saale insgesamt stellen einen Biotopver-
bund zwischen den GroRraumen Elbaue und Harz dar.

(2) Das Schutzziel dieser Verordnung ist

1. die Erhaltung oder Wiederherstellung, Pflege und Entwicklung der 6kologischen Funktions-
fahigkeit des Naturhaushalts,

2. die Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsbildes und

3. die Nutzung und Entwicklung fir die Erholung des in Abs. 1 beschriebenen Gebietes, insbe-
sondere

- Erhaltung naturnaher Gewasser und Sicherung der uferbegleitenden Vegetation bzw.
Renaturierung naturferner Gewasserabschnitte;

- Sicherung der Uberschwemmungsbereiche;

- Umwandlung von in Uberschwemmungsbereichen gelegenen Ackern in extensiv ge-
nutztes Griinland oder in standortgerechte Geholzbestande, soweit diese dem schad-
losen Abfluss des Hochwassers nicht entgegenstehen;

- Schutz des Bodens vor Erosion durch Niederschlagswasser;

- Gliederung und Belebung der Hange durch Hecken, Feldgehodlze, Sukzessionsflachen
und Sdume;

- Weiterfihrung der extensiven Nutzung der Feucht- und Trockenstandorte;

- Sicherung der Vegetation im Rahmen einer ordnungsgemafen Nutzung;

- Pflanzenbau und Tierhaltung so zu betreiben, dass nach dem Stand der Technik die na-
turlichen Ressourcen so gering wie moglich belastet werden, insbesondere im Hinblick
auf die Schonung naturnaher Biotope und Begrenzung der Emissionen. Soweit Regeln
umweltschonender Landwirtschaft entwickelt sind, soll sie der Landnutzer bericksich-
tigen;

- Umwandlung standortfremder Geholzpflanzungen in naturnahe Waldgesellschaften;

- Entwicklung vielfaltiger Waldmantel mit vorgelagerten Saumstreifen;

- Entwicklung des Gebietes als Element des regionalen Biotopverbundes;

- Sicherung des Gebietes fir die naturvertragliche Erholung.

Verbote

Im Landschaftsschutzgebiet sind gemaR § 4 Abs. 1 der LSG-VO alle Handlungen verboten, die den
Charakter des Gebietes verdandern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.

Dariiber hinaus sind gemaR § 4 Abs. 2 der LSG-VO insbesondere verboten:

[...]

a) bauliche Anlagen aller Art, auch wenn sie keiner baurechtlichen Genehmigung bedirfen oder
nur voribergehender Art sind, zu errichten oder zu verdndern, einschlieBlich der Befestigung
der Bodenoberflache, der Verlegung ortsfester Draht und Rohrleitungen, der Errichtung von
Bade- und Campingplatzen sowie von Einfriedungen, Absperrungen und Verkaufseinrichtun-
gen;

[...]

e) den Wasserhaushalt nachteilig zu verandern, auch wenn die MaBnahmen keiner wasserrechtli-
chen Genehmigung bediirfen;

f) das Bodenrelief durch Abgrabungen, Aufschiittungen, Sprengungen oder sonstige Art zu veran-
dern;

[...]
n) die Ruhe und den Naturgenuss durch jedweden Larm zu stéren (z. B. durch Tonwiedergabege-
rate, Motocross);

[...]

Ersteller: FUG / AWI
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Von den vorgenannten Verboten gemaR § 7 LSG-VO kann die untere Naturschutzbehorde auf Antrag
eine Befreiung gewadhren.

Beschreibung und Bewertung der Vorhabenwirkungen auf das Schutzgebiet

Durch den SOL ergeben sich die in Tabelle 2 aufgelisteten baubedingten Auswirkungen innerhalb
des LSG ,,Bodeniederung”.

Tabelle 2: Uberblick iiber den Eingriffsumfang sowie die Kompensations-/WiederherstellungsmaRnah-
men im Hinblick auf die erheblichen Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes ,,Bo-
deniederung” gemaR § 26 BNatSchG

Bestand Planung
Betroffen- - - Flache MaB-
heit f;:t:p- Biotoptyp S:;t:p- Biotoptyp [m?] nahme
Baubedingte Auswirkungen
Baustellen- | Al Intensiv genutzter Al Intensiv genutzter 36.030 A12
einrichtungs- Acker Acker
flachen und URA Ruderalflur, gebildet URA Ruderalflur, gebildet 10 A1l7
Zuwegung
Al 7 149 von ausdauernden von ausdauernden
- - Arten Arten
Flaichen der | FFF Flisse der planaren bis| FFF Flusse der planaren bis 95 -
Wasserablei- montanen Stufe mit montanen Stufe mit
tung Vegetation des Ra- Vegetation des Ra-
E-A1-59.1 nunculion fluitantis nunculion fluitantis
E-A1-59.2 und des Callitrichio- und des Callitrichio-
Batrachion (LRT 3260) Batrachion (LRT 3260)
FGK/HGA | Graben mit artenrei- FGK/HGA | Graben mit artenrei- 45 -
cher Vegetation (so- cher Vegetation (so-
wohl unter als auch wohl unter als auch
Uber Wasser)/Feldge- Uber Wasser)/Feldge-
hoélz aus tiberwiegend hoélz aus tberwiegend
heimischen Arten heimischen Arten
HGA Feldgehdlz aus liber- HAG Feldgehdlz aus liber- 165 -
wiegend heimischen wiegend heimischen
Arten Arten
WWA *Auenwalder mit Al- WWA *Auenwalder mit Al- 25 -
nus glutinosa und nus glutinosa und
Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion al- incanae, Salicion al-
bae) (LRT 91E0) Teil: bae) (LRT 91E0) Teil:
Weichholzauenwal- Weichholzauenwal-
der an FlieRgewas- der an FlieRgewas-
sern (Salicion albae) sern (Salicion albae)

Durch das Baufeld und die Errichtung der Zuwegung Al_Z 149 werden hauptsachlich landwirt-
schaftliche Nutzflachen wie Acker beansprucht. Zudem werden in geringerem Umfang Ruderalfla-
chen beansprucht.

Nicht als Eingriff in die Biotop- und Nutzungsstrukturen werden die Flachen der Wasserhaltung be-
wertet, da diese schonend und ohne Abtrag des Oberbodens erfolgen. Daher ist fiir diese Flachen

Ersteller: FUG / AWI
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1.5.1.3

keine Wiederherstellung im Sinne einer AusgleichsmaRnahme erforderlich. Die Flachen der Wasser-
haltung werden nach dem Bauende zuriickgebaut und wenn notwendig rekultiviert.

Beeintrachtigungen wertgebender Biotopstrukturen werden durch die Errichtung bauzeitlicher
SchutzmaBnahmen vermieden (V 22). Vorgesehen sind bedarfsweise ein Biotopschutzzaun (V 22.1)
oder ein Einzelbaumschutz (V 22.2).

Nach dem Bauende erfolgt eine vollstandige Wiederherstellung der Biotopstrukturen entsprechend
ihres Ausgangszustandes durch die Umsetzung der nachfolgenden AusgleichsmaRnahmen.

— A 12: Wiederherstellung temporar genutzter Flachen unter dem Aspekt des Bodenschutzes
— A 17: Wiederherstellung von Stauden- und Ruderalfluren

Dariiber hinaus verbleibender Kompensationsbedarf wird tiber die OkokontomaRnahme A/E 19
(Okokonto ,Siilzetal bei Siilldorf“) ausgeglichen bzw. ersetzt.

Die Lage der Vermeidungs- sowie der Kompensationsmallnahmen kann dem LBP in Teil 6.1 und Teil
16.3 entnommen werden. Eine ausfiihrliche Beschreibung der MaBnahmen erfolgt in den MaRnah-
menblattern (Teil I3).

Die aufgefiihrten baubedingten Auswirkungen des SOL im Teilabschnitt Erdkabel erfiillen unter Be-
riicksichtigung der KompensationsmalRnahmen keine Verbotstatbestdnde i. S.d. § 26 Abs. 2
BNatSchGi. V. m. § 4 Abs. 1 LSG-VO, da sie weder den Charakter des Gebietes verdandern noch dem
Schutzzweck zuwiderlaufen.

GemaR § 4 Abs. 2 Nr. a LSG-VO ist es verboten, bauliche Anlagen aller Art, auch wenn sie keiner
baurechtlichen Genehmigung bediirfen oder nur voriibergehender Art sind, zu errichten oder zu
verandern, einschlielich der Befestigung der Bodenoberflache, der Verlegung ortsfester Draht- und
Rohrleitungen [...], den Wasserhaushalt nachteilig zu verandern, auch wenn die Maflnahmen keiner
wasserrechtlichen Genehmigung bedirfen (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. e LSG-VO), das Bodenrelief durch Ab-
grabungen, Aufschiittungen, Sprengungen oder sonstige Art zu verandern (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. f LSG-
VO) und die Ruhe und den Naturgenuss durch jedweden Larm zu stoéren (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. n LSG-
VO).

Wahrend der Bauphase kann es durch den Baustellenverkehr oder die Bautatigkeiten an sich zu
Stérungen durch Larm kommen. Im Zuge der geschlossenen Querung Al_057 ist zudem fir die
Start-/Zielgrube eine Grundwasserhaltung und Wasserableitung in die Bode (E-A1-59.1) und den
Graben am Park Lobnitz (E-A1-59.2) erforderlich. Durch die Herstellung des Kabelgrabens kommt es
zudem zu einer zeitlich befristeten Ablagerung des Bodenaushubes.

Es ist eine Befreiung von den Verboten erforderlich.

Darlegung der Befreiungsvoraussetzungen

Entsprechend den Ausfiihrungen in Kap. 1.5.1.2 fiihren die baubedingten Auswirkungen des SOL
unter Bericksichtigung der WiederherstellungsmaBnahmen nicht zu einer Veranderung des Charak-
ters des Gebietes, da unter Berlicksichtigung der Vermeidungs- und KompensationsmaRnahmen
eine Schutzzweckgefahrdung verhindert wird. Durch die Realisierung des Vorhabens werden auf-
grund bauzeitlicher MaRnahmen Verbotstatbestiande gemaR § 4 der LSG-VO ausgeldst, die sich
durch das Absenken und Umleiten von Grundwasser (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. e LSG-VO), dem Larm des
Baustellenverkehrs (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. n LSG-VO) sowie der Ablagerung von Bodenaushub im LSG
begriinden (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. f LSG-VO). Diese bedirfen eines Antrages auf Befreiung. Die Voraus-
setzungen hierfiir ergeben sich aus Griinden des Gberwiegenden 6ffentlichen Interesses, einschliel3-
lich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art (vgl. § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Die Befreiung wird
daher fir die vorgenannten Handlungen beantragt.

Ersteller: FUG / AWI
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1.5.14

1.5.2

1.5.2.1

Fazit und Antragstellung

Durch den Neubau des SuedOstLink innerhalb des Landschaftsschutzgebietes , Bodeniederung”
wird der Charakter des Gebietes nicht verandert. Es werden zudem keine Handlungen durchgefiihrt,
die dem Schutzzweck nach & 3 der LSG-VO zuwiderlaufen. Die mit dem Vorhaben einhergehenden
baubedingten Beeintrachtigungen lI6sen jedoch Verbotstatbestande gemalk § 4 der LSG-VO aus. Der
Befreiungstatbestand des § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG i. V. m. § 6 LSG-VO trifft, wie in Kap.
1.5.1.3 aufgefiihrt, flir das Vorhaben SOL im Teilabschnitt Erdkabel in Abschnitt Al zu. Die Befreiung
von den Verboten der Landschaftsschutzgebietsverordnung vom 04.12.1998 wird mit dieser Unter-
lage beantragt.

Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,,Wipperniederung” gemaR § 26 BNatSchG

Angaben zum Schutzgebiet und zur Betroffenheit

Das durch den Landrat Bernburg am 25. Juni 1998 ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet , Wipper”
(LSGO061BBG) wird zwischen km 66,7 und 65,9 durch die Vorzugstrasse gequert. Das Schutzgebiet
hat eine GroRe von insgesamt ca. 261 ha uns liegt im Salzlandkreis bei llberstedt. Es umfasst die
Niederung am Unterlauf der Wipper kurz vor der Einmiindung in die Saale und erstreckt sich zwi-
schen Osmarsleben im Westen und Aderstedt im Osten. Die Wipper hat sich hier flach in die Land-
schaft gegraben, so dass grofStenteils nur sanft geneigte Hange die Niederung begrenzen. An weni-
gen Stellen bilden steilere Hange markante Gelandestufen und beleben die umliegende struktur-
arme Agrarlandschaft. Die Talhdange sind stellenweise bewaldet. Ihre unmittelbare Aue wird einge-
nommen von Griinland unterschiedlichen Feuchtegrades, Waldreste werden von Baumarten der
Hartholzaue bestimmt. Die direkte Flichenbeanspruchung des SOL mit ca. 440 m? betragt insgesamt
<1 % der Gesamtflache des LSG. Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt die Lage des SOL innerhalb des
LSG.

Die Querung des Landschaftsschutzgebietes erfolgt zwischen der KreisstralRe 1374 und einem Wirt-
schaftsweg bei Bullenstedt auf einer Ldnge von ca. 280 m in geschlossener Bauweise. Lediglich ein
Bereich des Baufeldes siidlich der Wipper ragt in das LSG hinein. Eine Betroffenheit besteht dabei
ausschlieBlich fur eine Ackerflache. Die naturschutzfachlich hochwertigen Strukturen der Wipper-
niederung einschliefRlich begleitender Gehdlzstrukturen sowie ein Griinlandkomplex werden in ge-
schlossener Bauweise gequert, so dass fiir diese keine Eingriffe durch den SOL entstehen.

Ersteller: FUG / AWI
Dok.: SOL_FUG_A1_21K05_FA2_0000_AntragNatSchGen_03_F
PLANANDERUNG |



SuedOstLink - BBPIG Vorhaben Nr. 5 und Nr. 5a - Abschnitt Al Seite 14 von 39
Unterlagen gemal § 76 Abs. 3 VwVfG 24.07.2025

|

Technische Planung

D Baufeldgrenze A

Trassenachse

——— geschlossene Querung
Schutzgebiete

m Landschaftsschutzgebiet

Datenquelle: siehe Teil M

E—— mmmm | Meter
0 125250 500 750 1.000

Abbildung 2: Ubersichtskarte LSG ,,Wipperniederung” (LSG0061BBG)

Schutzzweck

Das Landschaftsschutzgebiet dient als rechtsverbindlich festgesetztes Gebiet gemall § 26 BNatSchG
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 dem Zweck des besonderen Schutzes von Natur und Landschaft, insbesondere zur
Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushalts oder Nutzungsfahigkeit der Naturgiiter [...], der Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Land-
schaftsbildes sowie wegen ihrer besonderen Bedeutung fiir die Erholung.

Die Unterschutzstellung des LSG dient gemaR § 3 der Verordnung des Landkreises Bernburg tber
die Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes ,,Wipperniederung” vom 25. Juni 1998 (nachfolgend
LSG-VO genannt) den nachfolgenden Zwecken:

(1) Das Landschaftsschutzgebiet umfasst die Wipper mitsamt Ufer- und Auenbereich sowie Teile
der flach geneigten, stellenweise steilen Talhange, weiche das groRraumig strukturarme nord-
Ostliche Harzvorland gliedern und beleben. Neben der liberwiegenden landwirtschaftlichen
Nutzung wird das Gebiet im Bereich der Aue durch Altwéasser, feuchte Wiesen und

Ersteller: FUG / AWI
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Geholzbestande gepragt, die steileren Talhdnge sind teilweise bewaldet. Obstgehdlze befinden

sich vor allem entlang der Wege. Besondere regionale Bedeutung besitzt das Gebiet als Element

des Biotopverbundes.

(2) Das Schutzziel dieser Verordnung ist

1. die Erhaltung oder Wiederherstellung, Pflege und Entwicklung der 6kologischen Funktions-
fahigkeit des Naturhaushalts

2. die Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsbildes und

3. die Nutzung und Entwicklung fir die Erholung des in Abs. 1 beschriebenen Gebietes, insbe-
sondere

- Erhaltung naturnaher Gewasser und Sicherung der uferbegleitenden Vegetation bzw.
Renaturierung naturferner Gewasserabschnitte;

- Sicherung der Uberschwemmungsbereiche;

- Umwandlung von in Uberschwemmungsbereichen gelegenen Ackern in extensiv ge-
nutztes Griinland oder in standortgerechte Geholzbestdnde, soweit diese dem schad-
losen Abfluss des Hochwassers nicht entgegenstehen;

- Schutz des Bodens vor Erosion durch Niederschlagswasser;

- Gliederung und Belebung der Hange durch Hecken, Feldgeholze, Sukzessionsflachen
und Sdume;

- Weiterfihrung der extensiven Nutzung der Feucht- und Trockenstandorte;

- Sicherung der Vegetation im Rahmen einer ordnungsgemafen Nutzung;

- Pflanzenbau und Tierhaltung so zu betreiben, dass nach dem Stand der Technik die na-
turlichen Ressourcen so gering wie moglich belastet werden, insbesondere im Hinblick
auf die Schonung naturnaher Biotope und Begrenzung der Emissionen. Soweit Regeln
umweltschonender Landwirtschaft entwickelt sind, soll sie der Landnutzer bericksich-
tigen;

- Umwandlung standortfremder Geholzpflanzungen in naturnahe Waldgesellschaften;

- Entwicklung vielfdltiger Waldmantel mit vorgelagerten Saumstreifen;

- Entwicklung des Gebietes als Element des regionalen Biotopverbundes;

- Sicherung des Gebietes fiir die naturvertragliche Erholung.

Verbote

Im Landschaftsschutzgebiet sind gemaR § 4 Abs. 1 der LSG-VO alle Handlungen verboten, die den
Charakter des Gebietes verdandern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.

Dariiber hinaus sind gemaR § 4 Abs. 2 der LSG-VO insbesondere verboten:

[...]

a) bauliche Anlagen aller Art, auch wenn sie keiner baurechtlichen Genehmigung bediirfen oder
nur voribergehender Art sind, zu errichten oder zu verandern, einschlieBlich der Befestigung
der Bodenoberflache, der Verlegung ortsfester Draht und Rohrleitungen, der Errichtung von
Bade- und Campingplatzen sowie von Einfriedungen, Absperrungen und Verkaufseinrichtun-
gen;

[...]

e) den Wasserhaushalt nachteilig zu verandern, auch wenn die MaBnahmen keiner wasserrechtli-
chen Genehmigung bediirfen;

[...]

n) die Ruhe und den Naturgenuss durch jedweden Larm zu stéren (z. B. durch Tonwiedergabege-
rate, Motocross);

[..].
Von den vorgenannten Verboten gemaR § 7 LSG-VO kann die untere Naturschutzbehorde auf Antrag
eine Befreiung gewahren.

Ersteller: FUG / AWI
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1.5.2.2 Beschreibung und Bewertung der Vorhabenwirkungen auf das Schutzgebiet

Durch den SOL ergeben sich die in Tabelle 3 aufgelisteten baubedingten Auswirkungen innerhalb
des LSG ,Wipperniederung”.

Tabelle 3: Uberblick iiber den Eingriffsumfang sowie die Kompensations-/WiederherstellungsmaRnah-
men im Hinblick auf die erheblichen Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes ,, Wip-
perniederung” gemaR § 26 BNatSchG (Teilabschnitt Erdkabel)

Bestand Planung
Betroffen- - - Flache MaR-
heit Biotop- . Biotop- . [m?] nahme
code Biotoptyp code Biotoptyp
Baustellen- | Al Intensiv genutzter Al Intensiv genutzter 10 A12
einrichtungs- Acker Acker
fliche
Flache der YEZ Pionierwald Erle-Zitter- | YEZ Pionierwald Erle-Zitter- 380 -
Wasserablei- Pappel Pappel
tun
& FFF Flisse der planaren bis | FFF Flusse der planaren bis 45 -
E-Al-65.1g montanen Stufe mit montanen Stufe mit
Vegetation des Ra- Vegetation des Ra-
nunculion fluitantis nunculion fluitantis
und des Callitrichio- und des Callitrichio-
Batrachion (LRT 3260) Batrachion (LRT 3260)
WEA *Auenwalder mit Alnus | WEA *Auenwalder mit Alnus 5 -
glutinosa und Fraxinus glutinosa und Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Sali- Alnion incanae, Sali-
cion albae) cion albae)

Durch das Baufeld wird ausschlieRRlich landwirtschaftlich genutzte Ackerflache beansprucht. Nicht
als Eingriff in die Biotop- und Nutzungsstrukturen werden die Flachen der Wasserhaltung bewertet,
da diese schonend und ohne Abtrag des Oberbodens erfolgen. Daher ist fir diese Flachen keine
Wiederherstellung im Sinne einer AusgleichsmaRnahme erforderlich. Die Flachen der Wasserhal-
tung werden nach dem Bauende zuriickgebaut und wenn notwendig rekultiviert.

Beeintrachtigungen wertgebender Biotopstrukturen werden durch die Errichtung bauzeitlicher
SchutzmaBnahmen vermieden (V 22). Vorgesehen sind bedarfsweise ein Biotopschutzzaun (V 22.1)
oder ein Einzelbaumschutz (V 22.2).

Nach dem Bauende erfolgt eine vollstdndige Wiederherstellung der Biotopstrukturen entsprechend
ihres Ausgangszustandes durch die Umsetzung der nachfolgenden AusgleichsmaRnahmen.

— A 12: Wiederherstellung temporar genutzter Flachen unter dem Aspekt des Bodenschutzes

Die Lage der Vermeidungs- sowie der Kompensationsmalinahmen kann dem LBP in Teil 16.1 ent-
nommen werden. Eine ausfiihrliche Beschreibung der MalRinahmen erfolgt in den Mallnahmenblat-
tern (Teil I3).

Die aufgefiihrten baubedingten Auswirkungen des SOL erfiillen unter Berlicksichtigung der Kom-
pensationsmalRnahmen keine Verbotstatbestdnde i. S. d. § 26 Abs. 2 BNatSchG i. V. m. § 4 Abs. 1
LSG-VO, da sie weder den Charakter des Gebietes verandern noch dem Schutzzweck zuwiderlaufen.

GemaR § 4 Abs. 2 Nr. a LSG-VO ist es verboten, bauliche Anlagen aller Art, auch wenn sie keiner
baurechtlichen Genehmigung bediirfen oder nur voriibergehender Art sind, zu errichten oder zu
verandern, einschlielich der Befestigung der Bodenoberflache, der Verlegung ortsfester Draht- und
Rohrleitungen [...], den Wasserhaushalt nachteilig zu verandern, auch wenn die Mallnahmen keiner
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1.5.23

1.5.2.4

153

15.3.1

wasserrechtlichen Genehmigung bediirfen (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. e) und die Ruhe und den Naturgenuss
durch jedweden Larm zu storen (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. n).

Wahrend der Bauphase kann es durch den Baustellenverkehr oder die Bautatigkeiten an sich zu
Stérungen durch Larm kommen. Fir den Aushub des Kabelgrabens wird die tempordre Lagerung
von Boden erforderlich. Im Zuge der geschlossenen Querung ist zudem fir die Start-/Zielgrube eine
Grundwasserhaltung und Wasserableitung erforderlich und es werden ca. 10 m? Ackerflache fir die
Errichtung von Arbeitsflachen im LSG beansprucht.

Es ist eine Befreiung von den Verboten erforderlich.

Darlegung der Befreiungsvoraussetzungen

Entsprechend den Ausfiihrungen in Kap. O fihren die baubedingten Auswirkungen des SOL unter
Bericksichtigung der WiederherstellungsmalRnahmen nicht zu einer Verdanderung des Charakters
des Gebietes, da unter Berlicksichtigung der Vermeidungs- und KompensationsmaBnahmen eine
Schutzzweckgefdahrdung verhindert wird. Durch die Realisierung des Vorhabens werden aufgrund
bauzeitlicher MalRnahmen Verbotstatbestande gemaR § 4 Abs. 2 der LSG-VO ausgel6st, die sich
durch die Errichtung baulicher Anlagen (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. a), der Anderung des Wasserhaushalts
durch Wasserableitungen (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. e) und der Storung von Ruhe und Naturgenuss durch
Baustellenlarm (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. n) ergeben. Diese bediirfen eines Antrages auf Befreiung. Dies
Voraussetzungen hierflr ergeben sich aus Griinden des iberwiegenden 6ffentlichen Interesses, ein-
schlieRlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art (vgl. § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Die Befreiung
wird daher fiir die vorgenannten Handlungen beantragt.

Fazit und Antragstellung

Durch den Neubau des SuedOstLink innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ,Wipperniederung”
wird der Charakter des Gebietes nicht verandert. Es werden zudem keine Handlungen durchgefiihrt,
die dem Schutzzweck nach § 3 der LSG-VO zuwiderlaufen. Die mit dem Vorhaben einhergehenden
baubedingten Beeintrdchtigungen l6sen jedoch Verbotstatbestiande gemaR § 4 Abs. 2 der LSG-VO
aus. Der Befreiungstatbestand des § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG trifft, wie in Kap. 1.5.2.3 aufgefihrt,
fiir das Vorhaben SOL im Teilabschnitt Erdkabel im Abschnitt Al zu. Die Befreiung von den Verboten
der Landschaftsschutzgebietsverordnung vom 25. Juni 1998 (iber das Landschaftsschutzgebiet
»Wipperniederung” wird mit dieser Unterlage beantragt.

Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,,Saale” gemaR § 26 BNatSchG

Angaben zum Schutzgebiet und zur Betroffenheit

Das durch den Landrat Bernburg am 22.12.1999 ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet ,Saale”
(LSG0034BBG) wird zwischen km 73,7 und 76,72 durch die Vorzugstrasse gequert. Das Schutzgebiet
hat eine GroRe von insgesamt ca. 5.161 ha, liegt im Salzlandkreis bei Beesenlaubingen und umfasst
die Saaleaue sowie die Saaletalhdnge. Die Flachenbeanspruchung des SOL mit ca. 26,2 ha betragt
insgesamt < 1 % der Gesamtflache des LSG. Die nachfolgende Abbildung 3 zeigt die Lage des SOL
innerhalb des LSG.

Die Querung des Landschaftsschutzgebietes erfolgt zwischen der Kreisstralle 2108 und der Landes-
stralle 149 auf einer Lange von ca. 3.000 m in offener sowie in geschlossener Bauweise. Die Gesamt-
lange der geschlossenen Querungen im LSG betragt dabei ca. 640 m. Durch die offene Bauweise
entstehen vor allem die grof3flachige Beanspruchung von Ackerflachen. Kleinflachig werden dariiber
hinaus Stralen und Wege einschlieRlich ihrer begleitenden Ruderalfluren und Gehdlzstrukturen be-
ansprucht.
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Die naturschutzfachlich hochwertigen Strukturen des FlieRgewassers Saale einschlieRlich der Deich-
bereiche werden in geschlossener Bauweise gequert, so dass fiir diese keine Eingriffe durch den SOL
entstehen.

-lKig.s'sg_ntagqbau
Beesenlaublingen/Beesedau

Technische Planung

: Baufeldgrenze A

Trassenachse

——— geschlossene Querung
Schutzgebiete

IIj Landschaftsschutzgebiet

Datenquelle: siehe Teil M

— wemmm Meter
0 125250 500 750 1.000

Abbildung 3: Ubersichtskarte LSG ,,Saale“ (LSG0034BBG)

Schutzzweck

Das Landschaftsschutzgebiet dient als rechtsverbindlich festgesetztes Gebiet gemall § 26 BNatSchG
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 dem Zweck des besonderen Schutzes von Natur und Landschaft, insbesondere zur
Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushalts oder Nutzungsfahigkeit der Naturgtiter [...], der Vielfalt, Eigenart und Schénheit des Land-
schaftsbildes sowie wegen ihrer besonderen Bedeutung fiir die Erholung.

Die Unterschutzstellung des LSG dient gemaR § 3 der Verordnung (iber das Landschaftsschutzgebiet
,Saale” vom 22.12.1999 sowie die Verordnungen zur Anderung der Verordnung iiber die Festset-
zung des Landschaftsschutzgebietes ,Saale” im Salzlandkreis vom 13. Juni 2019, 05.12.2019 und
01.03.2021 (nachfolgend LSG-VO genannt) den nachfolgenden Zwecken:
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(1)

(2)

Der im Landkreis Bernburg liegende Teil der Saaleaue und der Saaletaihdange bildet den wert-
vollen Kern des Landschaftsschutzgebietes, der die groRraumig strukturarmen Ackerebenen des
Ostlichen und Nordéstlichen Hatzvorlandes sowie des Halleschen und Kéthener Ackerlandes mit
zahlreichen unterschiedlich geneigten und exponierten Standorten kleinrdumig gliedert. Das
enge, bis zu 120 m in die paldozoischen Gesteine eingeschnittene Durchbruchstal zwischen Frie-
deburg und Rothenburg gehort zu den landschaftlich bemerkenswertesten Teilen des Saaletals.
Nordlich von Gnolbzig/Kénnern tritt die Saale in das Buntsandsteingebiet ein, in dem sich das
Tal zu einer breiteren Aue mit ehemals weitraumig maandrierendem Flusslauf 6ffnet. Zahlreiche
Altarme blieben erhalten. Die Uberschwemmungsbereiche sind fiir den Naturschutz wie fiir den
Hochwasserschutz gleichermalRen von hohem Wert. Auengriinland findet sich nur noch in eini-
gen Teilbereichen der Aue. Wahrend Hartholzauenwalder kleinflachig noch existieren kommen
Arten der Weichholzaue nur am unmittelbaren Saum der festgelegten Ufer vor. Die steileren
Hange des Saaletales und seiner Nebentéler sind bewaldet bzw. verbuscht oder von Halbtro-
cken- und Trockenrasen, Streuobstwiesen oder krautigen Staudenfluren kleinflachig bedeckt.
Halbtrocken- und Trockenrasen und Streuobstwiesen beherbergen gefiahrdete und seltene
Pflanzenarten- Die Hangwalder reprasentieren die Einheit , Traubeneichen-Hainbuchen-Wald"
der potentiellen natiirlichen Vegetation bzw. ihre Ersatzgesellschaften; naturnahe Waldflachen
weisen einen relativ hohen Anteil an Winterlinde und Feldahorn sowie eine geophytenreiche
Krautschicht auf. Die steilsten flachgriindigen bis felsigen Hangpartien sind lokal waldfrei und
tragen aufgrund der Niederschlagsarmut und der relativen Warmegunst des Gebietes subkon-
tinentale Steppenrasen bzw. submediterrane Felsfluren. Vielfach sdumen Obstbaumalleen die
Wege. Alle genannten Elemente haben Anteil am regionalen Biotopverbund. Das Landschafts-
schutzgebiet eignet sich fiir die naturgebundene Erholung.
Der Schutzziel dieser Verordnung ist
1. die Erhaltung, Wiederherstellung, Pflege und Entwicklung der 6kologischen Funktionsfahig-
keit des Naturhaushalts,
2. die Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsbildes und
3. die Nutzung und Entwicklung fur die Erholung des in Abs. 1 beschriebenen Gebietes, insbe-
sondere

- Erhaltung naturnaher Gewasser und Sicherung der uferbegleitenden Vegetation sowie
Renaturierung naturferner Gewasserabschnitte;

- Erhaltung der natiirlich gewachsenen Bodenstruktur und des Oberflachenprofils als we-
sentliche Elemente des Lebensraumes und des Landschaftsbildes;

- Sicherung der Uberschwemmungsbereiche;

- Umwandlung von in Uberschwemmungsbereichen gelegenen Ackern in extensiv ge-
nutztes Griinland oder in standortgerechte Gehdlzbestiande, soweit diese dem schadlo-
sen Abfluss des Hochwassers nicht entgegenstehen;

- Schutz des Bodens vor Erosion durch Niederschlagswasser;

- Gliederung und Belebung der Landschaft durch Hecken, Feldgehdlze, Sukzessionsfla-
chen und Saumer;

- Weiterfihrung der extensiven Nutzung der Feucht- und Trockenstandorte;

- Sicherung der Vegetation im Rahmen einer ordnungsgemafen Nutzung;

- Pflanzenbau und Tierhaltung so zu betreiben, dass nach dem Stand der Technik die na-
tirlichen Ressourcen so gering wie moglich belastet werden, insbesondere im Hinblick
auf die Schonung naturnaher Biotope und Begrenzung der Emissionen. Soweit Regeln
umweltschonender Landwirtschaft entwickelt sind, soll sie der Landnutzer bertcksich-
tigen;

- Nutzung und Entwicklung des Waldes nach den Grundsatzen 6kogerechten Waldbewirt-
schaftung. Dazu gehoren u. a., Abkehr vom Kahlschlag als Nutzungsprinzip, langfristiger
Umbau strukturreicher Mischbestande mit Baumarten der potentiellen natirlichen Be-
stockung, weitgehender Verzicht auf Wasserregulierung und Diingung;

- Entwicklung vielfaltiger Waldmantel mit vorgelagerten Saumstreifen;
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- Entwicklung des Gebietes als Element des regionalen Biotopverbundes;
- Sicherung des Gebites fiir die naturvertragliche Erholung.

Verbote

Im Landschaftsschutzgebiet sind gemaR § 4 Abs. 1 der LSG-VO alle Handlungen verboten, die den
Charakter des Gebietes verandern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.

Dariiber hinaus sind gemal § 4 Abs. 2 der LSG-VO insbesondere verboten:

[...]

a) bauliche Anlagen aller Art, auch wenn sie keiner baurechtlichen Genehmigung bediirfen oder
nur vorlibergehender Art sind, zu errichten oder zu verandern, einschliefllich der Befestigung
der Bodenoberflache, der Verlegung ortsfester Draht und Rohrleitungen, der Errichtung von
Bade- und Campingplatzen sowie von Einfriedungen, Absperrungen und Verkaufseinrichtun-
gen;

e) den Wasserhaushalt nachteilig zu verandern, auch wenn die MaBnahmen keiner wasser-
rechtlichen Genehmigung bediirfen;

f) das Bodenrelief durch Abgrabungen, Aufschiittungen, Sprengungen oder sonstige Art zu ver-
andern;

) Flurgeholze aller Art, wie Baumreihen oder Gruppen, Einzelbdume, Gebiisch und Hecken zu
beseitigen oder zu beeintrachtigen;

n) die Ruhe und den Naturgenuss durch jedweden Larm zu storen (z. B. durch Tonwiedergabe-

gerate, Motorsport);

[...].

Von den vorgenannten Verboten gemaR § 7 LSG-VO kann die untere Naturschutzbehérde auf Antrag
eine Befreiung gewdhren.

Genehmigungsvorbehalt

Gemall § 5 Abs 1 LSGO-VO bediirfen folgende Handlungen die schriftliche Genehmigung der unteren

Naturschutzbehorde:

[...]

2. Parkplatze, Reit-, Wander- und Radwege sowie Strallen und Wege neu anzulegen, zu veran-
dern oder zu versiegeln,

3. aullerhalb der dem 6ffentlichen Verkehr gewidmeten oder fiir diesen zugelassenen StraRen,
Wegen und Platzen mit Fahrzeugen zu fahren oder diese sowie Anhanger abzustellen,

[...].

GemaR § 7 Abs. 1 LSG-VO kann die untere Naturschutzbehérde von den vorgenannten Verboten auf

Antrag eine Befreiung erteilen. Diese umfasst ebenfalls die nach § 5 LSG-VO erforderliche Genehmi-

gung.

Beschreibung und Bewertung der Vorhabenwirkungen auf das Schutzgebiet

Durch den SOL ergeben sich die in Tabelle 4 aufgelisteten baubedingten Auswirkungen innerhalb
des LSG ,Saale”.
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Tabelle 4: Uberblick iiber den Eingriffsumfang sowie die Kompensations-/WiederherstellungsmaRnah-
men im Hinblick auf die erheblichen Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes
,Saale” gemal § 26 BNatSchG (Teilabschnitt Erdkabel)
Bestand Planung
Betroffen- Bio- Bio- Flache MaR-
heit top- Biotoptyp top- Biotoptyp [m?] nahme
code code
Baustellen- Al Intensiv genutzter Al Intensiv genutzter 253.680 A7
einrichtungs- Acker Acker
flachen und BWY Sonstige Einzelhaus- BWY Sonstige Einzelhaus- 220 A1l7
Zuwegungen
bebauung bebauung
Al Z 081
Al 7 171 URA Ruderalflur, gebildet URA Ruderalflur, gebildet 1.595 A1l7
-~ von ausdauernden Ar- von ausdauernden Ar-
Al Z 172 ten ten
Al Z 190
- URA/ Ruderalflur, gebildet URA/ Ruderalflur, gebildet 730 A14
Al Z 191 HEX von ausdauernden Ar- | HEX von ausdauernden Ar-
Al 7 192 ten/Sonstiger Einzel- ten/Sonstiger Einzel-
Al 7 193 baum baum
Al1_A_228 URA/ Ruderalflur, gebildet URA/ Ruderalflur, gebildet 290 Al4
Al _A_229 HEY/ von ausdauernden Ar- | HEY/ von ausdauernden Ar-
Al A 239 HEX ten/Sonstiger Einzel- HEX ten/Sonstiger Einzel-
- strauch/Sonstiger Ein- strauch/Sonstiger Ein-
AL_A_240 zelbaum zelbaum
Al _WA_265 - -
ALl WA 266 URA/ Ruderalflur, gebildet URA/ Ruderalflur, gebildet 510 A14
- = HRC von ausdauernden Ar- | HRB von ausdauernden Ar-
A1_WA_268 ten/Baumreihe aus ten/Baumreihe aus
Uberwiegend nicht- Uberwiegend heimi-
heimischen Geholzen schen Geholzen
VSB Ein- bis zweispurige VSB Ein- bis zweispurige 40 -
StralRe (versiegelt) StralRe (versiegelt)
VWB Befestigter Weg (was- | VWB Befestigter Weg (was- 4.595 -
sergebundene Decke, sergebundene Decke,
Spurbahnen) Spurbahnen)
Flichen der | FGK/ Graben mit artenar- FGK/ Graben mit artenarmer 35 -
Wasserablei- | HHA mer Vegetation (so- HHA Vegetation (sowohl un-
tung wohl unter als auch ter als auch Giber Was-
E-A1-75.2g Uber Was- ser)/Strauchhecke aus
E-AL771 ﬁer)/St.rauchhecl'(e faus Gberwiegend heimi-
tiberwiegend heimi- schen Arten
E-A1-77.2 schen Arten
FGK/ Graben mit artenar- FGK/ Graben mit artenarmer 20 -
NLA/ mer Vegetation (so- NLA/ Vegetation (sowohl un-
HRC wohl unter als auch HRC ter als auch Giber Was-
Gber Wasser)/Schilf- ser)/Schilf-Landroh-
Landroéhricht/Baum- richt/Baumreihe aus
reihe aus Gberwie- Gberwiegend nicht-hei-
gend nicht-heimi- mischen Geholzen
schen Gehoélzen
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Bestand Planung
Betroffen- Bio- Bio- Flache MaR-
heit top- Biotoptyp top- Biotoptyp [m?] nahme
code code
GME Dominanzbestande im | GME Dominanzbestande 90 -
mesophilen Griinland im mesophilen Griin-
(sofern nicht 6510) land (sofern nicht
6510)
GSY/ Sonstige Wiese/Deich | GSY/ Sonstige Wiese/Deich 225 -
VHD VHD
VWA Unbefestigter Weg VWA Unbefestigter Weg 30 -

Durch das Baufeld werden Uberwiegend landwirtschaftliche Nutzflichen wie Acker beansprucht.
Daruber hinaus werden kleinflachig Ruderalflachen, z. T. mit Einzelbdumen und Einzelstrauchern,
eine Baumreihe sowie Verkehrsflachen beansprucht.

Nicht als Eingriff in die Biotop- und Nutzungsstrukturen werden die Flachen der Wasserhaltung be-
wertet, da diese schonend und ohne Abtrag des Oberbodens erfolgen. Daher ist fiir diese Flachen
keine Wiederherstellung im Sinne einer AusgleichsmaRnahme erforderlich. Die Flachen der Wasser-
haltung werden nach dem Bauende zuriickgebaut und wenn notwendig rekultiviert.

Beeintrachtigungen wertgebender Biotopstrukturen werden durch die Errichtung bauzeitlicher
SchutzmaBnahmen vermieden (V 22). Vorgesehen sind bedarfsweise ein Biotopschutzzaun (V 22.1)
oder ein Einzelbaumschutz (V 22.2).

Nach dem Bauende erfolgt eine vollstdndige Wiederherstellung der Biotopstrukturen entsprechend
ihres Ausgangszustandes durch die Umsetzung der nachfolgenden AusgleichsmaRnahmen.

— A 12: Wiederherstellung temporar genutzter Flachen unter dem Aspekt des Bodenschutzes
— A 14: Wiederherstellung von Gehdlzstrukturen
— A 17: Wiederherstellung von Stauden- und Ruderalfluren

Dariiber hinaus verbleibender Kompensationsbedarf wird iiber die OkokontomaRnahme A/E 19
(Okokonto ,Siilzetal bei Siilldorf”) ausgeglichen bzw. ersetzt.

Die Lage der Vermeidungs- und KompensationsmaRnahmen kann dem LBP in Teil 16.1 und Teil 16.3
entnommen werden. Eine ausfihrliche Beschreibung der MaRnahmen erfolgt in den MaRnahmen-
blattern (Teil I3).

Die aufgefiihrten baubedingten Auswirkungen des SOL erfillen unter Berlicksichtigung der Kom-
pensationsmallnahmen keine Verbotstatbestdnde i. S. d. § 26 Abs. 2 BNatSchG i. V.m. § 4 Abs. 1
LSG-VO, da sie weder den Charakter des Gebietes verandern noch dem Schutzzweck zuwiderlaufen.

GemaR § 4 Abs. 2 Nr. a LSG-VO ist es verboten, bauliche Anlagen aller Art, auch wenn sie keiner
baurechtlichen Genehmigung bediirfen oder nur voriibergehender Art sind, zu errichten oder zu
verandern, einschlieflich der Befestigung der Bodenoberflache, der Verlegung ortsfester Draht- und
Rohrleitungen [...], den Wasserhaushalt nachteilig zu veréandern, auch wenn die Malnahmen keiner
wasserrechtlichen Genehmigung bedirfen (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. e LSG-VO), das Bodenrelief durch Ab-
grabungen, Aufschiittungen, Sprengungen oder sonstige Art zu verdandern (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. f LSG-
VO), Flurgeholze aller Art, wie Baumreihen oder Gruppen, Einzelbdume, Geblisch und Hecken zu
beseitigen oder zu beeintrachtigen (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. h LSG-VO) und die Ruhe und den Naturgenuss
durch jedweden Larm zu storen (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. n LSG-VO).

Die Errichtung des SOL im LSG stellt eine bauliche Anlage dar. Zudem ist fiir die Erreichbarkeit der
Baustelle das Befahren aulRerhalb der 6ffentlichen Wege erforderlich sowie der Ausbau vorhande-
ner Wege. Wahrend der Bauphase kann es durch den Baustellenverkehr oder die Bautatigkeiten an
sich zu Stérungen durch Larm kommen. Fiir den Aushub des Kabelgrabens wird die temporare
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1.5.3.3

1.5.3.4

1.6

1.6.1

Lagerung von Boden erforderlich. Im Zuge der geschlossenen Querungen A1 514 und A1_076 sowie
der offenen Querung Al 586 ist zudem eine Grundwasserhaltung und Wasserableitung erforder-
lich.

Es ist eine Befreiung von den Verboten erforderlich. Zusatzlich bedarf es einer Erlaubnis gemal$ § 5
Abs. 1 Nr. 2 und 3 LSG-VO.

Darlegung der Befreiungsvoraussetzungen

Entsprechend den Ausfiihrungen in Kap. 1.5.3.2 fiihren die baubedingten Auswirkungen des SOL
unter Bericksichtigung der WiederherstellungsmaBnahmen nicht zu einer Veranderung des Charak-
ters des Gebietes, da unter Berlcksichtigung der Vermeidungs- und KompensationsmaRnahmen
eine Schutzzweckgefahrdung verhindert wird. Durch die Realisierung des Vorhabens werden auf-
grund bauzeitlicher MaRnahmen Verbotstatbestidnde gemall § 4 Abs. 2 der LSG-VO ausgelost, die
sich durch die Errichtung baulicher Anlagen (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. a LSG-VO), der Anderung des Was-
serhaushalts durch Wasserableitungen (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. e LSG-VO), die Beseitigung von Flurgeholze
(vgl. § 4 Abs. 2 Nr. h LSG-VO) und der Stérung von Ruhe und Naturgenuss durch Baustellenlarm (vgl.
§ 4 Abs. 2 Nr. n LSG-VO) ergeben. Diese bedirfen eines Antrages auf Befreiung. Dies Voraussetzun-
gen hierfiir ergeben sich aus Griinden des lGberwiegenden 6ffentlichen Interesses, einschlieRlich
solcher sozialer und wirtschaftlicher Art (vgl. § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Daruiber hinaus bedirfen
die Veranderung, Versiegelung oder Neuanlage von Strafsen und Wege sowie das Fahren auBerhalb
offentlich gewidmeter Verkehrswege eine schriftliche Genehmigung der unteren Naturschutzbe-
horde (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 2 und 3 LSG-VO). Die Befreiung wird daher fiir die vorgenannten Handlun-
gen beantragt.

Fazit und Antragstellung

Durch den Neubau des SuedOstLink innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ,Saale” wird der Cha-
rakter des Gebietes nicht verandert. Es werden zudem keine Handlungen durchgefiihrt, die dem
Schutzzweck nach § 3 der LSG-VO zuwiderlaufen. Die mit dem Vorhaben einhergehenden baube-
dingten Beeintrachtigungen I6sen jedoch Verbotstatbestande gemaR § 4 Abs. 1 der LSG-VO aus und
unterliegen dem Genehmigungsvorbehalt gemaR & 5 Abs. 1 LSG-VO. Der Befreiungstatbestand des
§ 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG trifft, wie in Kap. 1.5.3.3 aufgefiihrt, fiir das Vorhaben SOL im
Teilabschnitt Erdkabel im Abschnitt Al zu. Die Befreiung von den Verboten sowie die Genehmigung
der Landschaftsschutzgebietsverordnung vom 22.12.1999 (iber das Landschaftsschutzgebiet
»Saale” wird mit dieser Unterlage beantragt.

Antrage auf Ausnahme bzw. Befreiung von den Verboten fiir gesetzlich geschiitzte Biotope nach
§ 30 Abs. 1 BNatSchG (Ausnahme § 30 Abs. 3 BNatSchG bzw. Befreiung § 67 Abs. 1 BNatSchG)

Gesetzlich geschiitzte Biotope gemaR § 30 BNatSchG i. V. m. § 22 NatSchG LSA sowie gesetzlich
geschiitzte Alleen gemaR § 21 NatSchG LSA

Dieses Kapitel behandelt Antrage auf Ausnahme gemaf § 30 Abs. 3 BNatSchG bzw. Befreiung gemald
§ 67 Abs. 1 BNatSchG von den Verboten fiir gesetzlich geschiitzte Biotope nach § 30 Abs. 1
BNatSchG. Grundsatzlich sind gemaR § 30 Abs. 2 BNatSchG alle ,, Handlungen (verboten), die zu einer
Zerstorung oder einer sonstigen erheblichen Beeintrdchtigung [...] fiihren kénnen.” Darliber hinaus
werden in diesem Kapitel die in Sachsen-Anhalt gesetzlich geschiitzten Alleen gemals § 21 NatSchG
LSA aufgefiihrt, deren , Beseitigung [...] sowie alle Handlungen, die zu deren Zerstérung, Beschddi-
gung oder nachteiligen Verdnderung flihren knnen” gemaR § 21 Abs. 1 NatSchG LSA verboten sind.
Bei der Verlegung der Erdkabel fiir den SuedOstLink gehen baubedingt insgesamt 43 14 Bdume ge-
setzlich geschitzter Alleen sowie 1405 1.575 m? gesetzlich geschiitzte Biotope (§30 Abs. 1
BNatSchGi. V. m. §§ 21 und 22 NatSchG LSA) durch den Aushub des Kabelgrabens sowie die Zuwe-
gungen und Rohrauslegeflachen temporér verloren. Dartiber hinaus geht ca. 30 m? eines gesetzlich
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geschitzten Biotops (§ 22 NatSchG LSA) durch die Errichtung eines Oberflurschranks dauerhaft ver-
loren.

Eine detaillierte Erlauterung der Betroffenheit und der Ausnahme- bzw. Befreiungsvoraussetzungen
fir die Inanspruchnahme der Biotope erfolgt in den nachfolgenden Kapiteln.

Angaben zu gesetzlich geschiitzten Biotopen/Alleen und zur Betroffenheit

Liegen gesetzlich geschiitzte Biotope oder Alleen im Bereich der baubedingten bzw. anlagebeding-
ten Flacheninanspruchnahme, ist von einer erheblichen Beeintrachtigung auszugehen, da die Bio-
tope im Zuge der Baufeldfreimachung beseitigt werden missen. Tabelle 5 stellt dar, welche Biotop-
und Nutzungstypen durch einzelne MaRnahmen im Rahmen des SOL im Sinne des § 30 Abs. 2
BNatSchG sowie der §§ 21 und 22 NatSchG LSA erheblich beeintrachtigt werden.

Tabelle 5: Uberblick iiber vorhabenbedingte erhebliche Beeintriachtigungen gesetzlich geschiitzter Bio-
tope gemaR § 30 BNatSchG i. V. m. § 22 NatSchG sowie gesetzlich geschiitzter Alleen geman
§ 21 NatSchG LSA
. Wirkfak- | Biotop- | _. Fliche /
B - B
etroffenheit | Trassen-km tor* code iotoptyp Anzahl
Baubedingte Beeintrachtigunge
Zuwegung Al WA 554 | 1-1,2-1 HHB Strauch-Baumhecke aus Gberwie- 90 m?
gend heimischen Arten
Zuwegung Al _Z 019 1-1,2-1 HHB Strauch-Baumhecke aus tiberwie- 165 m?
gend heimischen Arten
Zuwegung Al _Z 061 1-1, 21 HHC Feldhecke mit standortfremden Ge- 65 m?
holzen
Zuwegung Al_Z 502 1-1,2-1 HRA Obstbaumreihe 1 Baum
Zuwegung Al_Z 505 1-1, 2-1 HAA Junge Obstallee 2 Bdume
Vorzugstrasse | km 23,15 bis | 1-1, 2-1 HRC Baumreihe aus Gberwiegend nicht- 10 Baume
23,23 heimischen Geholzen
Vorzugstrasse | 25,95 bis 1-1, 2-1, URA/ Ruderalflur, gebildet von ausdauern- | 420 m?
26,05 3-1 HAB den Arten/Alte Obstallee
Vorzugstrasse | 41,89 bis 1-1, 2-1, HHC Feldhecke mit standortfremden Ge- 355 m?
41,92 3-1 holzen
Vorzugstrasse | 72,42 1-1, 2-1, HHB Strauch-Baumhecke aus liberwie- 235 m?
3-1 gend heimischen Arten
Vorzugstrasse | 78,89 1-1, 2-1, URA/ Ruderalflur, gebildet von ausdauern- | 1 Baum
3-1 HRA den Arten/Obstbaumreihe
Rohrauslege- 87,80 bis 1-1, 2-1 HHB Strauch-Baumhecke aus Uberwie- 195 m?
flache 87,83 gend heimischen Arten
Anlagebedingte Beeintrachtigungen
Oberflur- 72,42 1-1 HHB Strauch-Baumhecke aus Uberwie- 30 m?
schrank E240 gend heimischen Arten
Summe |13135m2/
1385
1.575 m?/
14 Baume

Ersteller: FUG / AWI
Dok.: SOL_FUG_A1_21K05_FA2_0000_AntragNatSchGen_03_F
PLANANDERUNG |
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Wirkfak- | Biotop-
tor* code

Fliche /

Betroffenheit | Trassen-km
Anzahl

Biotoptyp

Legende:

* Eine ausflhrliche Beschreibung der Wirkfaktoren kann dem Kap. 2.3.2 des UVP-Berichtes entnommen werden (vgl.
Unterlage Teil F).

Durch den SOL kommt es im Zuge der Baufeldfreimachung zu einer unvermeidbaren Beeintrachti-
gung von insgesamt neun gesetzlich geschiitzten Biotopen innerhalb des Baufeldes.

Sudlich von llberstedt wird durch den Ausbau der Zuwegung A1_WA_554 ein Teil einer gut ausge-
pragten und dicht gewachsenen Strauch-Baumhecke aus Giberwiegend heimischen Arten bauzeitlich
beansprucht (siehe Abbildung 4), welche gemaR § 22 Abs. 1 Nr. 8 NatSchG LSA gesetzlich geschiitzt
ist. Der Eingriff in die 5 m breiten Hecke erfolgt auf einer Lange von ca. 30 m und betragt insgesamt
ca. 90 m2. Nach dem Bauende ist eine vollstandige Wiederherstellung der Flache als Strauch-Baum-
hecke vorgesehen. Nach der vollstdandigen Entfernung konnen die generelle Funktion und der Cha-
rakter einer Strauch-Baumhecke mittelfristig wiederhergestellt werden.

Abbildung 4: Strauch-Baumhecke aus liberwiegend heimischen Arten bei Zuwegung A1_WA_554

Nordostlich von Bahrendorf kommt es durch die Herstellung der Zuwegung A1_Z_019 zu einem
Eingriff in eine Strauch-Baumhecke aus Gberwiegend heimischen Arten, welche gemal® § 22 Abs. 1
Nr. 8 NatSchG LSA gesetzlich geschiitzt ist (siehe Abbildung 5). Die Beanspruchung der ca. 15 m
breiten Hecke betrifft eine Linge von ca. 11 m und betrigt insgesamt ca. 165 m2. Nach dem Bauende
kann die Funktion der Hecke auf der gesamten Flache vollstandig wiederhergestellt werden.

Ersteller: FUG / AWI
Dok.: SOL_FUG_A1_21K05_FA2_0000_AntragNatSchGen_03_F
PLANANDERUNG |
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Abbildung 5: Strauch-Baumhecke aus iiberwiegend heimischen Arten bei Zuwegung A1_Z_019

Durch die Herstellung der Zuwegung A1_Z_061 wird eine wegebegleitende Feldhecke mit standort-
fremden Geholzen tempordr beansprucht, welche gemald § 22 Abs. 1 Nr. 8 NatSchG LSA gesetzlich
geschitzt ist. Der Eingriff in die ca. 9 m breite Hecke betragt ca. 9 m und betrifft insgesamt eine
Flache von ca. 65 m?, wobei die Hecke im Eingriffsbereich liickig erscheint. Nach dem Bauende kann
die Hecke auf der gesamten Flache mit heimischen Gehdlzen vollstandig wiederhergestellt werden.

Durch die Herstellung der Zuwegung A1_Z_502 nordwestlich von Langenweddingen kommt es zur
Fallung eines Einzelbaumes innerhalb einer Obstbaumreihe, welche gemal § 21 Abs 1 NatSchG LSA
gesetzlich geschiitzt ist (siehe Abbildung 6). Nach Bauende kann die Funktion des Einzelbaumes
durch Anpflanzung und Entwicklung eines Obstbaumes vollstandig wiederhergestellt werden.

Abbildung 6: Einzelbaum innerhalb einer Obstbaumreihe bei Zuwegung A1_Z_502

Sudlich von Silldorf kommt es durch die Herstellung der Zuwegung A1_Z_505 zum Verlust von zwei
Einzelbdumen innerhalb einer Jungen Obstallee, die gemaR § 21 Abs. 1 NatSchG LSA gesetzlich ge-
schitzt ist (siehe Abbildung 7). Durch Neupflanzung der verlorenen Einzelbdume kann deren Funk-
tion nach Bauende vollstandig wiederhergestellt werden.

Ersteller: FUG / AWI
Dok.: SOL_FUG_A1_21K05_FA2_0000_AntragNatSchGen_03_F
PLANANDERUNG |



SuedOstLink - BBPIG Vorhaben Nr. 5 und Nr. 5a - Abschnitt Al Seite 27 von 39
Unterlagen gemal § 76 Abs. 3 VwVfG 24.07.2025

Abbildung 7: Junge Obstallee bei Zuwegung A1_Z_505

Sudostlich von Hohendodeleben bei km 23,15 bis 23,23 wird im Bereich der Vorzugstrasse durch
den Aushub des Kabelgrabens eine Baumreihe aus liberwiegend nicht-heimischen Geholzen bau-
zeitlich beansprucht, welche gemaR § 21 NatSchG LSA gesetzlich geschiitzt ist (siehe Abbildung 8).
Die Baumreihe besteht aus dlteren Baumen des Eschen-Ahorn und kann nach Bauende in ihrer Funk-
tion vollstandig wiederhergestellt werden.

%

Abbildung 8: Baumreihe aus iiberwiegend nicht-heimischen Gehdlzen bei km 23,15 bis 23,23

Ostlich von Schleibnitz quert die Vorzugstrasse von km 25,95 bis 26,05 eine alte Obstallee in offener
Bauweise. Die baubedingte Beanspruchung durch den Arbeitsstreifen auf einer Breite von ca. 35 m
flhrt zu einem Eingriff in die Allee, welche gemall § 21 NatSchG LSA gesetzlich geschitzt ist (siehe
Abbildung 8a). Die flachige Beanspruchung der Allee einschlieflich des Griinlandes betragt ca.
420 m?. Dabei werden vier Baume der Allee gefallt. Zwei weitere Bdume innerhalb des Baufeldes
mit faunistischer Habitateignung kénnen durch BaumschutzmalRnahmen erhalten werden. Bei den
Bdaumen handelt es sich um Apfelbdume. Nach dem Bauende werden die Obstbdume wieder ange-
pflanzt.

Ersteller: FUG / AWI
Dok.: SOL_FUG_A1_21K05_FA2_0000_AntragNatSchGen_03_F
PLANANDERUNG |
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Abbildung 8a: Alte Obstallee zwischen km 25,95 und 26,05

Nordwestlich von Biere wird im Bereich der Vorzugstrasse bei km 41,90 durch den Aushub des Ka-
belgrabens eine Feldhecke mit standortfremden Gehdlzen innerhalb der Ackerlandschaft temporar
beansprucht, welche gemall § 22 Abs. 1 Nr. 8 NatSchG LSA gesetzlich geschitzt ist. Die Beanspru-
chung der ca. 9 m breiten Hecke betragt ca. 44 m Lidnge und eine Flache von insgesamt ca. 355 m?.
Die Feldhecke ist wenig dicht gewachsen und erscheint llckig (siehe Abbildung 9). Sie kann nach
dem Bauende auf der gesamten beanspruchten Flache mit heimischen Gehdlzen vollstandig wie-
derhergestellt werden.

Abbildung 9: Feldhecke mit standortfremden Gehoélzen bei km 41,90

Bei km 72,42 sidwestlich von Plotzkau kommt es durch den Aushub des Kabelgrabens im Bereich
der Vorzugstrasse zu einem tempordren Eingriff in eine Baum-Strauchhecke aus tiberwiegend hei-
mischen Arten, welche gemaR § 22 Abs. 1 Nr 8 NatSchG LSA gesetzlich geschiitzt ist (siehe Abbildung
10). Die ca. 8 m breite Hecke wird auf einer Lange von ca. 45 m und insgesamt ca. 235 m? bean-
sprucht. Darlber hinaus kommt es durch die Errichtung des Oberflurschranks E240 zu einem dau-
erhaften Eingriff in einem Umfang von 30 m2. Nach dem Bauende kénnen die temporéaren Eingriffe
vollsténdig auf der Eingriffsflaiche wiederhergestellt werden. Der dauerhafte Eingriff kann eingriffs-
nah durch die Zwischenbepflanzung der insgesamt liickigen Baum-Strauchhecke wiederhergestellt
werden.

Ersteller: FUG / AWI
Dok.: SOL_FUG_A1_21K05_FA2_0000_AntragNatSchGen_03_F
PLANANDERUNG |
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Abbildung 10: Baum-Strauchhecke aus liberwiegend heimischen Arten bei km 72,42

Nordwestlich von Alt Médewitz bei km 78,89 kommt es durch den Arbeitsstreifen der Vorzugstrasse
zu einer baubedingten Beanspruchung einer Obstbaumreihe, welche gemaR § 21 NatSchG LSA ge-
setzlich geschiitzt ist (siehe Abbildung 10a). Die lickige Baumreihe aus alten Obstbdumen erstreckt
sich auf einer Lange von ca. 500 m entlang eines unversiegelten Wirtschaftsweges. Durch die Bau-
feldfreimachung muss ein Baum der Baumreihe gefallt werden. Dieser wird nach dem Bauende wie-
der angepflanzt.

Abbildung 10a: Obstbaumreihe bei km 78,89

Stdwestlich von Hohenedlau bei km 87,80 bis 87,83 kommt es durch eine geplante Rohrauslegefla-
che im Bereich der Vorzugstrasse zu einer temporaren Beanspruchung einer Baum-Strauchhecke
aus Uberwiegend heimischen Arten, welche gemalR § 22 Abs. 1 Nr. 8 NatSchG LSA gesetzlich ge-
schitzt ist (siehe Abbildung 11). Der Eingriff in die ca. 7 m breite Hecke erfolgt auf einer Lange von
ca. 35 m und betragt insgesamt ca. 195 m?2. Die innerhalb der Ackerlandschaft befindliche Hecke
kann nach Bauende auf der gesamten beanspruchten Flache vollstandig wiederhergestellt werden.

Ersteller: FUG / AWI
Dok.: SOL_FUG_A1_21K05_FA2_0000_AntragNatSchGen_03_F
PLANANDERUNG |
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Abbildung 11: Baum-Strauchhecke aus liberwiegend heimischen Arten bei km 87,80 bis 87,83

1.6.1.2 Darlegung der Ausnahmevoraussetzungen

Durch die erheblichen Beeintrachtigungen von nach § 30 BNatSchG bzw. §§ 21 und 22 NatSchG LSA
geschitzten Biotopen und Alleen entsteht ein Ausgleichsbedarf von insgesamt 4-435-m2 1.575 m? so-
wie 13 14 Bdumen. Durch die Wiederherstellung vor Ort (Uberwiegend flachenidentisch) erfolgt ein
Ausgleich auf 3-435-m2 1.860 m? Flache und die Pflanzung von 13 14 Bdumen.

Tabelle 6: Uberblick iiber Kompensations-/WiederherstellungsmaBnahmen im Hinblick auf die erhebli-
chen Beeintrachtigungen der gesetzlich geschiitzten Biotope gemal® & 30 BNatSchG i. V. m.
§ 22 NatSchG LSA sowie § 21 NatSchG LSA
Bestand Planung
Trassen-km Fliche / An-| MaR-
B Biotop- | _. Biotop- .
B B zahl nahme
code iotoptyp code iotoptyp
Baubedingte Beeintrachtigungen
Al_WA_554 | HHB Strauch-Baumhecke | HHB Strauch-Baumhecke 90 m? Al4
aus liberwiegend aus liberwiegend
heimischen Arten heimischen Arten
Al Z 019 HHB Strauch-Baumhecke | HHB Strauch-Baumhecke 165 m? Al4
aus Uberwiegend aus Uberwiegend
heimischen Arten heimischen Arten
Al _Z 061 HHC Feldhecke mit stand-| HHB Strauch-Baumhecke 65 m? Al4
ortfremden Gehdl- aus Uberwiegend
zen heimischen Arten
Al_Z 502 HRA Obstbaumreihe HRA Obstbaumreihe 1 Baum Al4
Al Z 505 HAA Junge Obstallee HAA Junge Obstallee 2 Baume A1l4
23,15 bis HRC Baumreihe aus Gber-| HRB Baumreihe aus Uber- | 10 Bdume A1l4
23,23 wiegend nicht-hei- wiegend heimischen
mischen Geholzen Geholzen

Ersteller: FUG / AWI

Dok.: SOL_FUG_A1_21K05_FA2_0000_AntragNatSchGen_03_F
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Bestand Planung
Trassen-km Fliche / An-| MaR-
: Biotop- . Biotop- . zahl nahme
code Biotoptyp code Biotoptyp
25,95 bis URA/ Ruderalflur, gebildet | URA/ Ruderalflur, gebildet 420 m? A1l4
26,05 HAB von ausdauernden HAB von ausdauernden
Arten / Alte Arten/Alte Obstallee
Obstallee
41,89 bis HHC Feldhecke mit stand-| HHB Strauch-Baumhecke 355 m? Al4
41,92 ortfremden Gehol- aus Uberwiegend
zen heimischen Arten
72,42 HHB Strauch-Baumhecke | HHB Strauch-Baumhecke 235 m? A14
aus Uberwiegend aus Uberwiegend
heimischen Arten heimischen Arten
78,89 URA/ Ruderalflur, gebildet | HRA Obstbaumreihe 1 Baum Al4
HRA von ausdauernden
Arten/Obstbaum-
reihe
87,80 bis HHB Strauch-Baumhecke | HHB Strauch-Baumhecke 195 m? Al4
87,83 aus Uberwiegend aus Uberwiegend
heimischen Arten heimischen Arten
Anlagebedingte Beeintrachtigungen
72,42 URA Ruderalflur, gebildet | HHB Strauch-Baumhecke 300 m? A1l4
von ausdauernden aus Uberwiegend
Arten heimischen Arten
Summe 1.135m21.860 m? /
13 14 Baume

Die Tabelle 6 legt dar, dass alle erheblich beeintrachtigten gesetzlich geschiitzten Biotope und Al-
leen (§ 30 Abs. 2 BNatSchG, §§ 21 Abs. 1 und 22 Abs. 1 NatSch LSA) in Form von gleichartigen Biotop-
und Nutzungstypen am jeweils selben Ort (lberwiegend flachenidentisch) wiederhergestellt wer-
den.

Nach dem Bauende erfolgt eine vollstandige Wiederherstellung der Biotopstrukturen baubedingter
Beeintrachtigungen entsprechend ihres Ausgangszustandes sowie durch Zwischenbepflanzungen
bei anlagebedingten Beeintrachtigungen durch die Umsetzung der nachfolgenden AusgleichsmaR-
nahme.

— A 14: Wiederherstellung von Gehdlzstrukturen

Die Lage der Vermeidungs- sowie der Kompensationsmalinahmen kann dem LBP in Teil 16.1 ent-
nommen werden. Eine ausfiihrliche Beschreibung der MalRnahmen erfolgt in den MalBnahmenblat-
tern (Teil 13).

Folglich werden gemald Antragsfassung alle Beeintrachtigungen ausgeglichen im Sinne des § 30 Abs.
3 BNatSchG, wodurch die Voraussetzungen fiir eine Ausnahme gegeben sind und keine Befreiung
gemal § 67 Abs. 1 BNatSchG fir diese notwendig ist.

Fir die in Plananderung | zusatzlich entstehenden Beeintrachtigungen gesetzlich geschiitzter Alleen
erfolgt nach dem Bauende eine Wiederherstellung der Strukturen vor Ort. Aufgrund ihrer Einstufung
als gesetzlich geschiitzte Landschaftsbestandteile, wird fiir die baubedingte Fallung ein Antrag ge-
maRk § 67 Abs. 1 BNatSchG gestellt.

Ersteller: FUG / AWI

Dok.: SOL_FUG_A1_21K05_FA2_0000_AntragNatSchGen_03_F

PLANANDERUNG |



SuedOstLink - BBPIG Vorhaben Nr. 5 und Nr. 5a - Abschnitt Al Seite 32 von 39
Unterlagen gemaR § 76 Abs. 3 VwV{G 24.07.2025

1.6.1.3

1.6.1.4

1.7

Darlegung der Befreiungsvoraussetzungen

Mit der Aufnahme in das Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) sowie der Ausweisung als Vorhaben von
gemeinsamem Interesse (PCl) wurde flr das Vorhaben 5 die energiewirtschaftliche Notwendigkeit
und der vordringliche Bedarf festgestellt, so dass an der Realisierung des SuedOstLink ein Gberwie-
gendes offentliches Interesse besteht. Des Weiteren ist der SuedOstLink ein gemaR § 1 NABEG auf
Grund eines Uiberragenden 6ffentlichen Interesses und im Interesse der 6ffentlichen Sicherheit er-
forderliches Vorhaben.

Die Befreiungsvoraussetzungen gemal § 67 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG liegen somit vor.

Fazit und Antragstellung

Es wird ein Antrag auf Ausnahme gemaR § 30 Abs. 3 BNatSchG von den Verboten fiir die betroffenen
gesetzlich geschitzten Biotope und Alleen nach § 30 Abs. 1 BNatSchG sowie §§ 21 und 22 Abs. 1
NatSchG LSA der Antragsfassung gestellt. Da alle Beeintrachtigungen durch Wiederherstellung der
Biotopflachen am gleichen Ort ausgeglichen werden, sind die Voraussetzungen fiir eine Ausnahme

erflllt. Ere-Befreivngnach5-870 Pt ehCirdnichi-beontagt

Des Weiteren wird fur Eingriffe in gesetzlich geschiitzte Alleen eine Befreiung nach § 67 BNatSchG
beantragt. Da an der Realisierung des Vorhaben 5 des SuedOstLink ein Uberwiegendes 6ffentliches
Interesse besteht, liegen die Befreiungsvoraussetzungen gemaR § 67 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG vor.

Antrage auf Ausnahme von den Verboten zur Freihaltung von Gewassern und Uferzonen (Aus-
nahme § 61 Abs. 3 BNatSchG)

Uferzonen werden nach § 61 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG als jene Bereiche definiert, die sich im Abstand
bis 50 m von der Uferlinie von BundeswasserstralRen, Gewassern |. Ordnung und Stillgewéassern mit
mindestens 1 ha GroRRe befinden. GemaR § 61 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG ist das Errichten baulicher
Anlagen im Bereich der vorgenannten Uferzonen verboten. Dies gilt nicht fir bauliche Anlagen, die
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtmaRig errichtet oder zugelassen waren und die in Ausiibung
wasserrechtlicher Erlaubnisse oder Bewilligungen oder zum Zwecke der Uberwachung, der Bewirt-
schaftung, der Unterhaltung oder des Ausbaus eines oberirdischen Gewassers errichtet oder geédn-
dert werden. Anlagen des offentlichen Verkehrs einschlieflich Nebenanlagen und Zubehor, des Ret-
tungswesens, des Kisten- und Hochwasserschutzes sowie der Verteidigung sind ebenfalls von die-
sem Verbot ausgenommen (§ 61 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 BNatSchG).

GemaR § 61 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BNatSchG kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn
die durch die bauliche Anlage entstehenden Beeintrachtigungen des Naturhaushalts oder des Land-
schaftsbildes, insbesondere im Hinblick auf die Funktion der Gewésser und ihrer Uferzonen, gering-
fligig sind oder dies durch entsprechende MaBnahmen sichergestellt werden kann oder dies aus
Grinden des Gberwiegenden 6ffentlichen Interesses, einschlieBlich solcher sozialer oder wirtschaft-
licher Art, notwendig ist.

Fur die Durchfiihrung des SOL (Abschnitt A1, Teilabschnitt Erdkabel) ist es im Zuge der Errichtung
einer ZufahrtstralRe zum Baufeld notwendig, die Siegrenne auf stidostlicher Hohe der Ortslage Nie-
derndodeleben offen zu queren. Aufgrund der notwendigen Zufahrt zur Kabeltrasse mit Baufahr-
zeugen ist daher eine bauzeitliche Verrohrung dieses FlieRgewassers erforderlich.

Fur die Durchfiihrung des SOL (Abschnitt Al, Teilabschnitt Erdkabel) wird auBerdem der Graben am
Feldweg auf ostlicher Hohe der Ortslage Atzendorf wegen vorliegender Zwangspunkte geschlossen
gequert. Aufgrund der notwendigen Zufahrt auf die Kabeltrasse durch das Kabelfahrzeug auf den
naheliegenden Abtrommelplatz (A1_AP_0190) ist ebenfalls eine bauzeitliche Verrohrung des Gra-
bens am Feldweg erforderlich.

Ersteller: FUG / AWI
Dok.: SOL_FUG_A1_21K05_FA2_0000_AntragNatSchGen_03_F
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1.7.1

Fir den Abschnitt Al des Vorhabens SOL (Teilabschnitt Erdkabel) sind ausschlieRlich die Siegrenne
und der Graben am Feldweg, als FlieRgewasser zweiter Ordnung, von der Errichtung einer tempo-
raren Anlage (bauzeitliche Gewasserverrohrung) im Bereich der Uferzone betroffen, was gemaf}
§ 61 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG einen Verbotstatbestand darstellt. Weitere Details sind den nachfol-
genden Kapiteln zu entnehmen.

Angaben zu Gewadsser und Uferzone sowie zur Betroffenheit

FlieRgewdsser Siegrenne

Die Siegrenne (Trassen-km 20,0) ist ein in den Oberflachenwasserkérper ,,Schrote von Quelle bis
Ortsrand MD-Diesdorf” (DERW_DEST_MELO30W09-00) einmiindendes Kleingewdsser (Einzugsge-
biet < 10 km?) zweiter Ordnung, welches sich in Sachsen-Anhalt im Landkreis Bérde der Gemeinde
Hohe Bérde befindet.

Die Siegrenne wird grundsatzlich durch folgenden Vorhabenbestandteil des SOL tangiert:

— bauzeitliche Gewdsserverrohrung [A1_W_245].

Fir den Bau des SOL wird die Siegrenne auf siidostlicher Hohe der Ortslage Niederndodeleben, auf-
grund der Errichtung einer Zufahrtstralle zum Baufeld, offen gequert. Zwar liegt bereits ein Feldweg
slidlich des zu querenden Standortes vor, allerdings kann dieser aufgrund seines Gefilles von 14 %
Gelandeneigung von den Baufahrzeugen nicht genutzt werden. Hinzu kommt, dass die Zuwegung
Uber den Siegrenne-Graben von Westen kommend zu schmal ist. Es wird eine Zuwegungsbreite von
mindestens 3,50 m bendtigt, aktuell vorhanden sind jedoch nur die Breite von 3,10 m. Aus diesem
Grund wird der Verlauf der bauzeitlichen Baustralle auf Hohe der Bahnquerung auf das nordlich
gelegene Feld am Feldrand bzw. nordlich des Biotopstreifens (Zauneidechsenhabitat) verlegt und
eine bauzeitliche Verrohrung wird notwendig.

Die Querung des Gewissers liegt ca. in Hohe des Trassenkilometers (km) 19,99. Eine Ubersichtskarte
zum Anlagenstandort enthalt die Anlage K2.3.19.1.

Infolge der Querung bzw. aufgrund der notwendigen Zufahrt zur Kabeltrasse durch die Baufahr-
zeuge erfolgt ein bauzeitlicher Eingriff in den Gewasserrandstreifen auf einer Lange von ca. 18 m.
Durch die bauzeitliche Verrohrung und Gelandeprofilierung wird kein standortgerechter Bewuchs
entfernt. Die Querung erfolgt innerhalb einer Vegetationsliicke (vgl. Teil K2.4.2). Zur Verrohrung
wird ein Rohr mit DN 600 im Gewassersohlbereich eingesetzt. Nach Abschluss der BaumalRnahme
wird die Verrohrung sowie die Uberschiittung vollstindig entfernt und das Gewasser wird in den
urspriinglichen Zustand zuriickgefuhrt.

Die bauzeitlich geplante Querung der Siegrenne greift in den existierenden Gewasserrandstreifen
ein. Somit ist eine temporéare Befreiung von den Verbotstatbestanden gemaR § 38 Abs. 4 WHG er-
forderlich. Die weiteren Verbotstatbestdande nach § 38 Abs. 4 WHG werden nicht erfillt.

Durch den SOL ist an der Siegrenne jedoch kein Schutz- und Risikogebiet nach WHG / WG LSA,
BNatschG und Verordnung liber die Raumordnung im Bund fiir einen landeriibergreifenden Hoch-
wasserschutz (BRPHV) betroffen.

Der § 50 Abs. 1 WG LSA legt abweichend zu § 38 Abs. 3 WHG fest, dass der Gewasserrandstreifen
an oberirdischen Gewdassern erster Ordnung zehn Meter und bei Gewassern zweiter Ordnung flnf
Meter breit ist. Flir die Siegrenne bedeutet das, dass der Gewésserrandstreifen 5 m betragt.

Der erforderliche wasserrechtliche Antrag fiir die Anlage an diesem Gewasser sowie fiir die Verbots-
befreiung fir die MaBnahmen im Gewasserrandstreifen liegen entsprechend vor (Teile K2.3.19 und
K2.4.2).

Im Bereich der Gewasserquerung wurden folgende Biotope kartiert (Details s. Kartierergebnisse der
Biotope: Teil L5.2) — aufgelistet in Reihenfolge ihrer Biotopwerte, beginnend mit dem hdochsten
Wert:

— flachenhafter Geholzbestand,
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— trockene bis feuchte Stauden- und Ruderalfluren,
— Ackerbiotope und

— Verkehrs-/Infrastrukturflachen.

FlieRgewdsser Graben am Feldweg

Der Graben am Feldweg (Trassen-km 49,4) ist ein in den Oberflachenwasserkérper ,Marbe - von
Quelle bis Salzstellen Silldorf“ (DERW_DEST_MELO30W09-00) einmiindendes Kleingewasser (Ein-
zugsgebiet < 10 km?) zweiter Ordnung, welches sich in Sachsen-Anhalt im Salzlandkreis der Ge-
meinde Stal3furt Stadt befindet.

Der Graben am Feldweg wird grundsatzlich durch folgende Vorhabenbestandteile des SOL tangiert:
— bauzeitliche Gewdsserverrohrung [A1_Z 084],

— geschlossene Querung (HDD [A1_049]) und

— Einleitung als bauzeitlicher Grundwasserhaltung [E-A1-50.1g].

Fiir den Bau des SOL muss der Graben am Feldweg 0stlich der Ortslage Atzendorf, aufgrund der
vorliegenden Zwangspunkte, geschlossen gequert werden. Wegen der notwendigen Zufahrt auf die
Kabeltrasse durch das Kabelfahrzeug auf den naheliegenden Abtrommelplatz (A1_AP_0190) muss
dafiir das FlieBgewasser temporar bauzeitlich verrohrt werden. Zur Verrohrung ist ein Rohr DN 400
vorgesehen. Die gewdhlte Dimensionierung des Rohrquerschnitts ist den hydraulischen Berechnun-
gen in Anlage K2.3.18.4 folgend entnehmbar. Die Rohre werden dem Bachgefalle folgend verlegt
und mit Kies iberschiittet. Nach Abschluss der BaumalRnahme wird die Verrohrung sowie die Uber-
schittung vollstandig entfernt und das Gewasser wird in den urspriinglichen Zustand zurtickgefiihrt.

Die Querung verliuft von Trassenkilometer (km) 49,4 bis 49,6 Eine Ubersichtskarte zum Anlagen-
standort enthalt die Anlage K2.3.18.1.

Infolge der geschlossenen Querung bzw. aufgrund der notwendigen Zufahrt auf die Kabeltrasse
durch das Kabelfahrzeug auf den naheliegenden Abtrommelplatz (A1_AP_0190) erfolgt ein bauzeit-
licher Eingriff in den Gewasserrandstreifen auf einer Lange von rund 45 m. Durch die bauzeitliche
Verrohrung und Gelandeprofilierung wird der Bewuchs voriibergehend entfernt, jedoch nach Ab-
schluss der BaumalRnahme vollstandig wiederhergestellt. Standortgerechte Baume und Straucher
sind nicht vorhanden.

Die bauzeitlich geschlossene geplante Querung des Grabens am Feldweg greift in den existierenden
Gewadsserrandstreifen ein. Somit ist eine temporare Befreiung von den Verbotstatbestanden gemaR
§ 38 Abs. 4 WHG erforderlich. Die weiteren Verbotstatbestédnde nach § 38 Abs. 4 WHG werden nicht
erfillt.

Durch den SOL ist am Graben am Feldweg jedoch kein Schutz- und Risikogebiet nach WHG / WG
LSA, BNatschG und Verordnung tber die Raumordnung im Bund fiir einen landeriibergreifenden
Hochwasserschutz (BRPHV) betroffen.

Der § 50 Abs. 1 WG LSA legt abweichend zu § 38 Abs. 3 WHG fest, dass der Gewasserrandstreifen
an oberirdischen Gewassern erster Ordnung zehn Meter und bei Gewassern zweiter Ordnung flnf
Meter breit ist. Flir den Graben am Feldweg bedeutet das, dass der Gewdsserrandstreifen 5 m be-
tragt.

Der erforderliche wasserrechtliche Antrag fiir die Anlage an diesem Gewasser sowie fiir die Verbots-
befreiung flr die MaBnahmen im Gewasserrandstreifen liegen entsprechend vor (Teile K2.3.18 und
K2.4.1).

Im Bereich der offenen Gewasserquerung wurden folgende Biotope kartiert (Details s. Kartier-
ergebnisse der Biotope: Teil L5.2) — aufgelistet in Reihenfolge ihrer Biotopwerte, beginnend mit dem
hochsten Wert:

— trockene bis feuchte Stauden- und Ruderalfluren,
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— Ackerbiotope und

— Verkehrs-/Infrastrukturflachen.

1.7.2 Vorhabenwirkungen auf das Gewasser und die Uferzone

Im Zusammenhang mit den baulich bedingten Gewasserverrohrungen ergibt sich indirekt jeweils
eine Relevanz fiir die Oberflachenwasserkorper ,,Schrote von Quelle bis Ortsrand MD-Diesdorf” und
»Marbe - von Quelle bis Salzstellen Stlldorf”. Direkt ergibt sich jeweils eine Relevanz fiir die Klein-
gewasser Siegrenne und Graben am Feldweg.

Durch die bauzeitliche Gewdasserverrohrungen werden im Gewasserquerschnitt Ufer- und Sohlbe-
reiche verdichtet bzw. temporar versiegelt. Damit entfallen voriibergehend lokal die Habitate und
Gewasserstrukturen im Uferbereich der Gewasser. Aufgrund der temporaren Verrohrung wird be-
sonders die Gewassersohle der beiden Gewdsser beeintrachtigt, wobei die Sohlstruktur und das
Sohlsubstrat lokal beeinflusst und verdichtet werden.

Die Entfernung des Uferbewuchses ist dabei innerhalb des Arbeitsstreifens, auf Hoéhe der bauzeitli-
chen Gewasserverrohrung, notwendig. Dadurch wird hier temporar das Biotop der Uferzone ,Ufer-
geholze an Gewadssern” beeintrachtigt. Allerdings sind weder an der Siegrenne noch am Graben am
Feldweg standortgerechte Baume und Straucher vorhanden. An der Siegrenne wird fir die Errich-
tung der Gewasserverrohrung eine Vegetationsliicke genutzt.

1.7.3 Darlegung der Ausnahmevoraussetzungen

Die Planung der bauzeitlichen Verrohrungen an den genannten Kleingewdassern erfolgen derart,
dass eine Uberbauung / Versiegelung der Gewésser und damit eine langfristige Auswirkung auf den
Oberflachenwasserkorper ausgeschlossen werden kann (Teile K2.3.18 und K2.3.19). Der hydrauli-
sche Nachweis beider bauzeitlichen Gewasserverrohrungen wurde fiir das behordlich abgestimmte
Bemessungsereignis HQ5 gefiihrt, welcher den Bemessungsabfluss darstellt. Der Nachweis der
Hochwasserneutralitat ist erbracht, wenn der gewahlte Rohrquerschnitt den Bemessungsabfluss
von 200 I/s abfiihren kann. Um einen zu groRBen Querschnitt der Rohrleitung zu vermeiden, sind an
der Siegrenne ein Rohr DN 600 und am Graben am Feldweg ein Rohr DN 400 vorgesehen. Daraus
ergibt sich, dass die geplanten Querungen im angesetzten Bemessungsfall von HQ5 zu keinen nach-
teiligen Beeintrachtigungen der jeweiligen Abflussverhaltnisse fihren.

Durch die bauzeitlichen Gewasserverrohrungen kommt es temporar und kleinrdumig zu potenziel-
len Auswirkungen auf die hydromorphologischen und biologischen Qualitaitskomponenten. Auf-
grund der gewahlten Abschnitte mit jeweils untergeordneter 6kologische Relevanz und eines klein-
raumigen Bereiches von 18 m (Siegrenne) bzw. max. 45 m (Graben am Feldweg), kann infolge des
sogenannten Strahlwirkungskonzeptes eine negative Wirkung flir die Gewdsser ausgeschlossen
werden (DRL (HRsG.) 2008; LANUV NORDRHEIN-WESTFALEN (HRSG.) 2011). Nach Abschluss der Bauar-
beiten werden die Verrohrungen entfernt und die Bereiche der Querungen wiederhergestellt, so
dass die beanspruchten Flachen ihre schutzgutspezifischen Funktionen wieder libernehmen kénnen
(z. B. Verbesserung der Wiederbesiedlung durch Rekultivierung). Folglich besteht grundsatzlich
keine Gefahr einer langfristigen Veranderung des Bodens bzw. Untergrundes, weswegen eine Ver-
schlechterung des 6kologischen Zustandes/Potenzials fiir die betroffenen Oberflachenwasserkorper
,Schrote von Quelle bis Ortsrand MD-Diesdorf“ und ,,Marbe - von Quelle bis Salzstellen Sulldorf”
ausgeschlossen werden kann (Teil J). AuRerdem greift jeweils die AusgleichsmaRnahme A 15: Wie-
derherstellung von FlieBgewasserbiotopen. Ziel ist es, die geschadigten Funktionen im Ufer- und
Sohlbereich wiederherzustellen und auf diese Weise nachhaltige und dauerhafte Beeintrachtigun-
gen zu vermeiden oder zu mindern (Anlage 12, Kapitel 4.15).

Grundsatzlich wurde bei der Planung der bauzeitlichen Gewasserverrohrungen darauf geachtet, ei-
nen Eingriffsort von niedriger 6kologischer Wertigkeit auszuwahlen und den Eingriff moglichst zu
minimieren: keine Betroffenheit standortgerechter Gehdlze und Nutzung von Vegetationsliicken.
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Die bauzeitliche Inanspruchnahme bzw. Beeinflussung der Gewasserrandstreifen soll ebenso mini-
miert werden (Teile K2.3.18 und K2.3.19). Nach Abschluss der BaumalRnahmen werden die ur-
springlichen Gewasserrandstreifen in ihren bisherigen Funktionen vollstandig wiederhergestellt.

Zusammenfassend sind die entstehenden Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes/Landschaftsbil-
des, insbesondere im Hinblick auf die Funktion der Gewasser und ihrer Uferzonen, durch die tem-
porar durchzufiihrenden Gewasserverrohrungen als geringfligig eingestuft. Zudem wird durch die
technische Planung und die entsprechenden AusgleichsmalRnahmen sichergestellt, dass sich der ur-
spriingliche Zustand der beiden Gewasser an der jeweiligen Eingriffsstelle so schnell wie méglich
wieder einstellen kann.

Folglich sind die Voraussetzungen fiir eine Ausnahme nach § 61 Abs. 3 Nr. 1 erfullt.

Fazit und Antragstellung

Es wird ein Antrag auf Ausnahme gemaf § 61 Abs. 3 BNatSchG gestellt. Da es sich bei den betroffe-
nen Gewadssern, Siegrenne und Graben am Feldweg, um Graben mit artenarmer Vegetation handelt
(Biotoptyp: FGK) und diese nur bauzeitlich beansprucht werden, sind die Funktionen beider Gewas-
ser und ihrer Uferzonen sowie die Landschaftsbilder durch die Wiederherstellung der Biotopflachen
am gleichen Ort kurzfristig regenerierbar. Grundsatzlich ist an den beiden Gewassern jeweils die
Voraussetzung fiir eine Ausnahme nach § 61 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG erfiillt.
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Verordnung lber die Raumordnung im Bund fir einen landeribergreifenden
Hochwasserschutz (Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz)

beziehungsweise

circa

Gleichstrom (engl. direct current)
das heildt

Europaische Union

Graben mit artenarmer Vegetation

Hektar (MaReinheit fiir die Flache)

Horizontal-Directional-Drilling (Horizontalspiilbohrverfahren)

5-jahrliches Hochwasser

im Sinne des

in Verbindung mit

Kapitel

Kabelabschnittsstation

Kilometer (MaReinheit fiir die Lange)
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Meter (MalReinheit flr die Lange)

Quadratmeter (MaReinheit fiir die Flache)
Netzausbaubeschleunigungsgesetz Ubertragungsnetz
Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Natura 2000 ist der Name fiir ein europaweites Netz von nach EU-Recht ge-
schitzten besonderen Schutzgebieten. Natura 2000 umfasst die Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung nach der FFH-Richtlinie sowie die Schutzge-
biete nach der EU-Vogelschutzrichtlinie. Koharentes Netz besonderer Schutz-
gebiete innerhalb der EU (FFH- und SPA-Gebiete).

Nummer
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siehe
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Special Protected Area (EU-Vogelschutzgebiet)

anter anderem

Umweltvertraglichkeitspriifung

VermeidungsmalRnahme

vergleiche

Verordnung

Wassergsetz fur das Land Sachsen-Anhalt

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)

zum Beispiel

Dok.: SOL_FUG_A1_21K05_FA2_0000_AntragNatSchGen_03_F

PLANANDERUNG |



	Inhaltsverzeichnis 
	Tabellenverzeichnis 
	Abbildungsverzeichnis 
	1. Naturschutzrechtliche Erlaubnisse, Ausnahmen und Befreiungen 
	1.1 Grundlage und Einordnung der Anträge 
	1.2 Antragsübergreifende Angaben zu den Vorhaben 
	1.3 Antragssteller 
	1.4 Antragsstellung 
	1.5 Anträge auf Befreiung von den Ge- und Verboten der Schutzgebietsverordnungen für Landschaftsschutzgebiete nach § 26 BNatSchG (Befreiung § 67 Abs. 1 BNatSchG) 
	1.5.1 Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Bodeniederung“ gemäß § 26 BNatSchG 
	1.5.1.1 Angaben zum Schutzgebiet und zur Betroffenheit 
	Schutzzweck 
	Verbote 

	1.5.1.2 Beschreibung und Bewertung der Vorhabenwirkungen auf das Schutzgebiet 
	1.5.1.3 Darlegung der Befreiungsvoraussetzungen 
	1.5.1.4 Fazit und Antragstellung 

	1.5.2 Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Wipperniederung“ gemäß § 26 BNatSchG 
	1.5.2.1 Angaben zum Schutzgebiet und zur Betroffenheit 
	Schutzzweck 
	Verbote 

	1.5.2.2 Beschreibung und Bewertung der Vorhabenwirkungen auf das Schutzgebiet 
	1.5.2.3 Darlegung der Befreiungsvoraussetzungen 
	1.5.2.4 Fazit und Antragstellung 

	1.5.3 Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Saale“ gemäß § 26 BNatSchG 
	1.5.3.1 Angaben zum Schutzgebiet und zur Betroffenheit 
	Schutzzweck 
	Verbote 
	Genehmigungsvorbehalt 

	1.5.3.2 Beschreibung und Bewertung der Vorhabenwirkungen auf das Schutzgebiet 
	1.5.3.3 Darlegung der Befreiungsvoraussetzungen 
	1.5.3.4 Fazit und Antragstellung 


	1.6 Anträge auf Ausnahme bzw. Befreiung von den Verboten für gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 Abs. 1 BNatSchG (Ausnahme § 30 Abs. 3 BNatSchG bzw. Befreiung § 67 Abs. 1 BNatSchG) 
	1.6.1 Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 22 NatSchG LSA sowie gesetzlich geschützte Alleen gemäß § 21 NatSchG LSA 
	1.6.1.1 Angaben zu gesetzlich geschützten Biotopen/Alleen und zur Betroffenheit 
	1.6.1.2 Darlegung der Ausnahmevoraussetzungen 
	1.6.1.3 Darlegung der Befreiungsvoraussetzungen 
	1.6.1.4 Fazit und Antragstellung 


	1.7 Anträge auf Ausnahme von den Verboten zur Freihaltung von Gewässern und Uferzonen (Ausnahme § 61 Abs. 3 BNatSchG) 
	1.7.1 Angaben zu Gewässer und Uferzone sowie zur Betroffenheit 
	Fließgewässer Siegrenne 
	Fließgewässer Graben am Feldweg 

	1.7.2 Vorhabenwirkungen auf das Gewässer und die Uferzone 
	1.7.3 Darlegung der Ausnahmevoraussetzungen 
	1.7.4 Fazit und Antragstellung 


	Quellen- und Literaturverzeichnis 
	Abkürzungsverzeichnis 

